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In eigener Sache:

Der Pressechef ist von Bord
OB-Sprecher und Amtsblatt-Gründer Walter Preker nach 31 Jahren im Ruhestand

Es begann am 3. Juni und 
es endete am 3. Juni. Da-

zwischen lagen 31 Jahre, 
in denen Walter Preker im 
Rathaus als Pressesprecher 
und Leiter des Büros für 
Kommunikation und Inter-
nationale Kontakte tätig 
war. In der vorvergangenen 
Woche ging der langjährige 
OB-Pressesprecher in den 
Ruhestand. Wie beliebt 
Walter Preker im Rathaus 
und bei den Freiburger Me-
dien war, zeigt sich bei der 
offiziellen Verabschiedung 
durch Oberbürgermeister 
Dieter Salomon: Die Aula 
des Rathauses war bre-
chend voll. 

Mit dem Abschied verliert 
die Stadt auch den Gründer und 
Verantwortlichen des Amts-
blatts. Im November 1988 hob 
Walter Preker die Rathauszei-
tung, damals noch unter dem 
Namen StadtNachrichten, aus 
der Taufe und begleitete und 
unterstützte sie bis zur letzten 
der bis heute 673 Ausgaben. 
Kaum ein Blatt blieb ohne 
seine Beiträge und Anregun-
gen sowie seinen sprachlichen 
Schliff. 

Auf seine Konzeption gehen 
auch die wesentlichen Merk-
male des Amtsblatts zurück: 
die 14-tägliche haushaltsde-
ckende Verteilung, die Ko-
operation mit einem örtlichen 
Verlag und die Mischung aus 
amtlichen Bekanntmachun-
gen, redaktionellen Beiträgen 
sowie Stellungsnahmen der 
Gemeinderatsfraktionen. Auch 
publizistisch ist die Stellung 
des Amtsblatts unverändert: 
Seit der ersten Ausgabe kon-
zentriert sich das Blatt aus-
schließlich auf das Geschehen 
im Rathaus und überlässt alle 
sonstigen sozialen, wirtschaft-
lichen oder kulturellen Themen 
der freien Presse. 

Die Verantwortung fürs 
Amtsblatt war für Preker je-
doch nur ein kleiner Teil der 
umfangreichen Zuständigkei-
ten. Als Scharnier zwischen 
Rathaus und Presse galt es, 
den oft widerstreitenden Inter-
essen beider Seiten gerecht zu 
werden – vor allem in politisch 
brisanten Zeiten ein schwerer 
Job. Erinnert sei an den Bau 
des Konzerthauses, den Bau 
der B 31-Ost, den angestreb-
ten Verkauf der Stadtbau oder 
die Umgestaltung des Bahn-
hofareals sowie der Neubau 
der Stadtteile Rieselfeld und 
Vauban. In seine Dienstzeit 
fiel auch die Digitalisierung 

der Medienarbeit mit dem Auf-
bau des Internets, dessen erste 
Freiburg-Seiten er auf den Weg 
brachte. 

Zu seinen Aufgaben gehörte 
auch das Schreiben von Re-
den und Grußworten sowie die 
Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit für den Oberbürgermeis-
ter. Zugute kamen ihm dabei 
seine exzellenten Kenntnisse 
der Freiburger Stadtgesell-
schaft und seine langjährige 
Erfahrung. Auch bei den wö-
chentlichen Dezernentenkon-
ferenzen des Oberbürgermeis-
ters und der Bürgermeister, der 
zentralen Steuerungsinstanz 
im Rathaus, war er 31 Jahre 
lang immer dabei – insgesamt 
weit über 1000-mal und zuletzt 
mehr als ein Jahrzehnt lang 
auch als Geschäftsführer und 
Protokollant des Gremiums. 

Walter Preker, der im Sep-
tember 2016 sein 65. Lebens-
jahr vollendet, stammt aus 
Werl in Westfalen und war 
nach dem Volontariat zunächst 
Lokalredakteur in Soest. 1975 
begann er an der Universität 
Münster ein Jurastudium und 
wurde im gleichen Jahr in sei-
ner Heimatstadt für die SPD 
in den Gemeinderat gewählt. 
1977 übernahm er die Leitung 
der Lokalredaktion des Soester 
Anzeigers und brach dafür das 

Studium ab. Von 1980 bis 1985 
war Preker dann Pressespre-
cher der Stadt Lüneburg. 

1985 wechselte er als Leiter 
des Presse- und Informations-
amts zur Stadt Freiburg und 
arbeitet als einer der engsten 
Mitarbeiter insgesamt 17 Jahre 
unter dem ehemaligen OB Rolf 
Böhme und weitere 14 Jahre 
bei OB Dieter Salomon. 

Vor der Wahl Salomons 
wechselte Preker im Früh-
jahr 2002 vorübergehend zur 
Presseabteilung der Badeno-
va, kehrte aber auf Bitten des 
neuen OB im Sommer 2002 als 
OB-Pressesprecher zur Stadt 
zurück. „Diese Entscheidung 
habe ich nie bereut“, so Salo-
mon.

In einer sehr persönlichen 
gehaltenen Abschiedsrede 
würdigte Dieter Salomon Pre-
ker als einen loyalen, beson-
nenen und kenntnisreichen 
Mitarbeiter. „Gerade in meiner 
Anfangszeit war mir Walter 
Preker eine wichtige Stütze.“ 
Als Journalist habe er ihn ge-
lehrt, das geschriebene Wort zu 
schätzen, weil es mehr Zeit zum 
Nachdenken bietet. Zuweilen 
fassungslos habe ihn Prekers 
Arbeitsethos gemacht. Selbst 
als dieser aufgrund von Rü-
ckenschmerzen sich nur noch 
auf allen Vieren fortbewegen 

konnte, sei er noch stundenlang 
im Büro geblieben, „weil er 
noch was fertig machen muss-
te“. Auch der freundschaftliche 
Hinweis, dass „das Rathaus 
keine Leichenhalle“ sei, half 
nicht weiter.

Zum Abschluss schlüpfte 
der „Redenschreiber“ Walter 
Preker selbst in die – unge-
wohnte – Rolle des Redners, 
die er souverän ausfüllte. Seine 
Professionalität unterstrich er 
mit einem „Werbeblock in ei-
gener Sache“. Preker engagiert 
sich seit Jahren im Vorstand 
des Sozialfonds der Freibur-
ger Presse, der in Not gera-
tene Journalisten unterstützt. 
Hauptevent ist die jährliche 
Medienrevue „Avanti Dilet-
tanti“ in der Wodanhalle – die 
Neuauflage 2016 steigt am 22. 
Oktober. Zuletzt bat er darum, 
seine Nachfolgerin so kollegial 
zu unterstützen, wie er das all 
die Jahre erfahren habe.

Werntgen folgt auf Preker

Die künftige Leiterin des 
Büros für Kommunikation 
und neue Pressesprecherin 
des Oberbürgermeisters ist die 
Freiburger Journalistin Stefa-
nie Werntgen. Sie stammt aus 
Plön in Schleswig-Holstein 
und hat nach dem Abitur in 
Kiel und Freiburg Germanis-

tik, Soziologie und Politikwis-
senschaften studiert. Zuletzt 
war sie bis zum Ende des Sen-
debetriebs 2015 als verant-
wortliche Programmdirektorin 
des lokalen Fernsehsenders TV 
Südbaden tätig. 

Stefanie Werntgen hat sich 
bereits seit Februar in die künf-
tige Aufgabe eingearbeitet und 
übernahm in der vergangenen 
Woche die Leitung des Büros 
für Kommunikation. Damit ob-
liegt ihr nun die Verantwortung 
für die Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit des OB, für die 
Online-Redaktion und für das 
Amtsblatt. 

Heiterkeit trotz Trennungsschmerz: Dieter Salomon und 
Walter Preker mit seiner letzten Amtsblattausgabe. 
 (Fotos: A. J. Schmidt)

Stefanie Werntgen

Keine Langeweile 
dank Ferienpass 

Verkauf startet am 11. Juli

Am Montag, den 11. Juli, 
startet der Verkauf des 

diesjährigen Freiburger 
Ferienpasses. Das Amt für 
Kinder, Jugend und Fami-
lie hat mehr als 300 Ver-
anstaltungen für Kinder 
und Jugendliche im Alter 
von 6 bis einschließlich 17 
Jahren zusammen gestellt, 
damit in der Sommerferi-
enzeit keine Langeweile 
aufkommt.

Der Pass kostet 11,50 Euro, 
jedes weitere Geschwisterkind 
zahlt 9,50 Euro. Bei Vorlage 
der gültigen Freiburger Fa-
miliencard erhält jedes Kind 
eine Ermäßigung von 2,50 
Euro auf den Kaufpreis. Kin-
der und Jugendliche mit Frei-
burger Wohnsitz können den 
Ferienpass auch wieder mit 
„Gutscheinen für Bildung und 
Teilhabe“ erwerben. Zum Kauf 
des Ferienpasses bitte ein Pass-
foto des Kindes, den Kinder-, 
Personal- oder Schülerausweis, 

die Teilnahmegebühr in bar 
(möglichst passend) und ge-
gebenenfalls die gültige Frei-
burger Familiencard und die 
„Gutscheine für Bildung und 
Teilhabe“ mitbringen. 

Mit dem Ferienpass kann 
man unbegrenzt an den offenen 
Veranstaltungen und begrenzt 
an den anmeldepflichtigen Ter-
minen teilnehmen. Außerdem 
kann man zu einem ermäßig-
ten Eintritt von 70 Cent alle 
städtischen Schwimmbäder 
vom 1. August bis 9. Septem-
ber besuchen. Und schon jetzt 
vormerken: Am Montag, den 
1. August, steigt um 15 Uhr 
wieder das Eröffnungsfest im 
Stadtgarten. Anmeldungen für 
die Veranstaltungen sind ab 
Mittwoch, den 20. Juli, 10 Uhr, 
online oder telefonisch möglich. 
Ausführliche Informationen fol-
gen im nächsten Amtsblatt. 

Weitere Informationen, auch 
über die Verkaufsstellen, unter 
www.freiburger-ferienpass.de  
oder unter Tel. 201-8588. 

Ab heute fahren die Bahnen wieder regulär
Wer glaubt, dass öffentliche Bauprojekte immer länger dauern 
als geplant, der irrt. Jüngstes Beispiel: Die VAG-Baustelle in 
der Bertoldstraße mit dem Anschluss der neuen Rottecklinie 
am Platz der Alten Synagoge ist so gut vorangekommen, dass 
die abendliche Unterbrechung des Stadtbahnverkehrs schon 
eine Woche früher endet als gedacht. „Schuld“ am schnellen 
Baufortschritt sind laut VAG die gute Planung im Vorfeld, die 
ausgezeichnete Leistung aller auf der Baustelle Tätigen  sowie 
der Zweischichtbetrieb von 6 bis 22 Uhr an sieben  Tagen in der 
Woche. Der Lohn: Mit Betriebsbeginn am heutigen 17. Juni 
fahren alle fünf Stadtbahnlinien wieder ganztags nach dem 
 regulären Fahrplan.  (Foto: A. J. Schmidt)
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25 Jahre Austausch mit Mulhouse
Seit 25 Jahren treffen sich die Gemeinderäte aus Freiburg und 
Mulhouse in regelmäßigen Abständen und besprechen aktuelle 
Projekte beider Städte. Eines der ersten Ergebnisse war da-
mals der gegenseitige Besuch der beiden Bücherbusse. Seither 
kommt einmal im Monat der „Bibliobus“ aus Mulhouse auf 
den Münsterplatz und der Freiburger Bus fährt ins Elsass. Zur 
Jubiläumsfeier trafen sich vorige Woche beide Busse und die 
beiden Ratsgremien auf dem Münsterplatz und anschließend 
im Historischen Kaufhaus. (Foto: A. J. Schmidt)

Wohnungslosigkeit 
bekämpfen

Viele Menschen sind in Freiburg auf Wohnungssuche. Sei es 
für eine größere Wohnung als Familie oder eine erste Wohnung als 
Student. Wir wissen um die Wohnungsknappheit in der Stadt und tun 
alles uns Mögliche, die Situation zu verbessern und gleichzeitig die 
Lebensqualität in der Stadt zu erhalten. Es gibt aber auch Menschen 
in der Stadt, die haben nicht einmal das sprichwörtliche Dach über 
dem Kopf. Obdachlose, für deren Situation der Wohnungslosigkeit 
es vielschichtige Gründe gibt: Schicksale aufgrund von finanziellen 
Schwierigkeiten, oftmals wegen Arbeitslosigkeit, Scheidung, Sucht 
und Krankheit. Dazu kommen inzwischen auch Menschen, die einer 
regulären Arbeit nachgehen, aber mangels Wohnung die Notübernach-
tung brauchen. Die Stadt muss für inzwischen für über 800 woh-
nungslose Menschen Notübernachtungen, Wohnheime und Beratungs-
stellen bereithalten.

Im Freiburger Hilfesystem stellen die Stadt sowie kirchliche und 
soziale Träger wohnungslosen Menschen Angebote in Tagesstätten zur 
Verfügung, in denen ihnen bei den notwendigsten Bedürfnissen (Er-
nährung, Kleidung, Beratung, gesundheitliche Versorgung) geholfen 
wird. Die städtische „OASE“ ist nicht nur Not(übernachtungs-)unter-
kunft, sondern auch Fachberatungsstelle. Weil wegen der gestiegenen 
Zahlen Unterkünfte und Wohnheime an Kapazitätsgrenzen stoßen, 
wird die Wohnungslosenhilfe nun von der Stadt neu geordnet. Die 
SPD-Fraktion begrüßt deshalb, dass man im Rathaus die steigende 
Not nicht nur erkannt hat, sondern handeln will. In der nächsten 
Woche wird der Gemeinderat über eine Anzahl an baulichen Maßnah-
men entscheiden, die die Unterbringungssituation von Wohnungslosen 
kurzfristig verbessern sollen. Mit Beteiligung der Stadtbau ist vorge-
sehen, Häuser im städtischen Besitz für Wohnungsneubau zu nutzen 
und somit Wohnungslosen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, aber 
auch der Neubau von Wohnheimen ist geplant.

Ein guter erster Schritt auf dem Weg der Weiterentwicklung des 
städtischen Konzepts der Wohnungslosenhilfe.

Überfällig
15 Jahre Hartz IV und explodierte Mieten lassen auch in Freiburg 

die Schere zwischen Arm und Reich auseinander driften. Notwendig 
wäre längst ein Sozialentwicklungsplan zur Linderung dieser Armut 
und Ausgrenzung. Kommunale Maßnahmen sind allerdings rar, und 
es ist zäh, dafür Mehrheiten zu finden. Oft gelingt es erst dann, wenn 
der Stadt die Probleme „auf die Füße“ fallen. So hat die Durchsetzung 
eines Sozialtickets ganze zehn Jahre gedauert.

Jüngstes Beispiel ist die seit Jahren steigende Zahl an Obdachlosen. 
Nachdem wir im Februar öffentlich gemacht haben, dass die Stadtver-
waltung das Nächtigen in der Innenstadt und Umgebung nicht mehr 
gestattet, dass sie Obdachlose per Polizei vertreiben lässt, ohne eine 
Alternative anzubieten, kam sie in Zugzwang. Der schwierige Woh-
nungsmarkt Freiburgs – knapp und unbezahlbar – ist eine der Haupt-
ursachen, warum immer mehr Menschen in der Wohnungslosigkeit 
und einer Abwärtsspirale aus Arbeitslosigkeit, Armut und Krankheit 
landen und dauerhaft verbleiben.

Höchste Zeit also, Wohnangebote für Wohnungslose auszubauen. 
Der Gemeinderat wird noch im Juni mehr Wohnheime und -plätze 
beschließen, differenziert nach Bedürfnissen von Familien, von Frau-
en und Männern, sowie weitere Notübernachtungsplätze in einer frei 
werdenden Notunterkunft für Geflüchtete oder im Dreikönigshaus. 

Was allerdings fehlt, sind konkrete Vorschläge zur Verminderung 
der Wohnungslosigkeit junger Menschen, die ihre Zukunft noch vor 
sich haben, ebenso wie eine Pflegeeinrichtung für die zunehmend grö-
ßere Anzahl psychisch und chronisch kranker Wohnungsloser sowie 
ein weiterer Platz zum Wohnen im Wagen für jene Obdachlose, die in 
einem Wohnheim weder wohnen können noch wollen. 

Um möglichst viele Wohnungslose wieder mit einer eigenen Woh-
nung zu versorgen, plant die Stadt in einem ersten Schritt Belegungs-
rechte für Stadtbau-Wohnungen gegen Baugrundstücke für die FSB 
einzutauschen. Außerdem kündigt sie ein Modell für den Zugang zum 
privaten Wohnungsmarkt an. Wir sind gespannt – und bleiben dran!

 (Irene Vogel)

Jugend im Rathaus –  
mit Verbesserungsbedarf

Am Samstag, den 11. Juni, fand in und rund um das Rathaus in 
Freiburg ein vom Jugendbüro hervorragend organisierter Aktionstag 
für Jugendliche statt. Alle Fraktionen des Freiburger Gemeinderats 
hatten sich vorbereitet, um den Jugendlichen als Gesprächs- und 
Informationspartner zur Verfügung zu stehen. Zusätzlich gab es Infos 
speziell für Mädchen zum Thema Ausbildung, Jugendbeteiligung oder 
Perspektivplan und vieles mehr. Die Resonanz auf diese inhaltlichen 
Angebote muss leider als sehr überschaubar bezeichnet werden, 
sodass sich die Frage nach den Ursachen hierfür stellt. Vielleicht wäre 
weniger doch mehr gewesen, denn das große Angebot an Bands, Tanz-
vorführungen usw. ließ den Blick auf das eigentliche Thema „Rathaus 
und Kommunalpolitik“ in den Hintergrund treten. 

Es stellt sich also die Frage, was zukünftig besser gemacht werden 
kann. Es könnte darüber nachgedacht werden, eine solche Veranstal-
tung auf einen Wochentag, also einen Schultag zu legen und zum The-
ma des regelmäßigen Unterrichts zu machen. In gleicher Weise sollte 
deutlich mehr über die Inhalte von Kommunalpolitik, Jugendpolitik 
usw. gesprochen und diskutiert werden. Vor allem aber ist im Vorfeld 
eine langfristige und kontinuierliche Zusammenarbeit mit Lehrer/ 
-innen und Schüler/innen notwendig, um das Interesse an Politik zu 
wecken. Wir sind gerne weiterhin bereit, den Dialog mit Schulen und 
Jugendlichen zu suchen.

Flüchtlinge in  
Landwasser

Die Bürgerinformation zur geplanten Flüchtlingsunterbringung 
in Landwasser wurde von Mitgliedern der rechtspopulistischen AfD 
genutzt, um menschenverachtende Parolen in die Öffentlichkeit zu 
tragen. Stadträtin Gerlinde Schrempp musste aufgrund des unerfreu-
lichen Verlaufs der Versammlung darauf aufmerksam machen, dass in 

Mitteleuropa Regeln gelten und Anstand gefordert 
sei. Sie stellte klar, dass die von der AfD genann-
ten Zahlen falsch sind und nur der Hetze dienten. 
Bund und Land kämen für die Kosten für Flücht-
linge auf und der städtische Haushalt würde nicht 
belastet. Die Verteilung der Flüchtlinge innerhalb 
der Stadt sei keineswegs „westlastig“, wie die AfD 
weismachen wollte. Als Stadträtin habe sie für Inte-
gration, Sprache, Schulbildung, menschenwürdige 
Unterkünfte, medizinische Hilfe der Menschen zu 
sorgen, die integrationswillig seien. Gleichzeitig 
betonte sie aber, dass jene, die unsere Lebens-
ordnung, unsere Gesetze, insbesondere die Rolle 

der Frau in unserer Gesellschaft nicht akzeptierten, ihr Bleiberecht 
verwirkt hätten.

Stadträtin Schrempp sprach dem Dezernat von Bürgermeister von 
Kirchbach höchste Anerkennung für die Leistung in der Vergangen-
heit aus. Sie habe noch nie eine solche Versammlung erlebt, aber  
trotzdem sei deutlich geworden, dass die gezielte Aktion der AfD 
nicht von Erfolg gekrönt war, denn die Bevölkerung in Landwasser 
wisse, dass mit Agitation und Hetze kein Problem zu lösen sei.

„Antisemitismus und  
völkische Querfront in 
Freiburg und anderswo“

Ein offenes 
Rathaus

Was duftet so fein durchs Rathaus? Das fragten sich am vergan-
genen Samstag wohl viele Besucher des Aktionstags „Jugend im 
Rathaus“. Immer der Nase nach führte der Weg schließlich in unser 
Fraktionszimmer, wo Stadtrat Berthold Bock an diesem besonde-
ren Tag besondere Waffeln backte und nebenbei vielfache Fragen 
beantwortete. Und jeder, der an einem Quiz teilnahm, konnte eine 
süß-knusprige CDU-Verführung genießen. Carolin Jenkner, jüngste 
CDU-Stadträtin und Vorsitzende der Jungen Union Freiburg, berich-
tete den Besuchern von aktuellen Themen wie dem Neubau des Rat-

hauses oder der Situation von Artik e.V. Unterstützt wurden die beiden 
von Mitgliedern der Jungen Union. Nachdem der Oberbürgermeister 
mit Wolle „umgarnt“ wurde, informierten sich Carolin Jenkner und 
Berthold Bock bei überraschend gutem Wetter über verschiedene 
Aktivitäten und Jugendprojekte. In einer Diskussion konnte unsere 
Stadträtin gemeinsam mit anderen Jungstadträten auf die Fragen und 
Anregungen junger Diskutanten eingehen. 

Besucht wurde der Aktionstag aber auch von vielen Familien und 
Touristen, die die Gelegenheit des offenen Rathauses interessiert 
nutzten. Eines wurde dabei deutlich: Offene Türen werden gerne 
angenommen. 

Wir bedanken uns auch nochmal auf diesem Weg sehr herzlich bei 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Jugendbüro und vom 
Amt für Kinder und Jugend und hoffen auf eine Wiederholung dieses 
 Aktionstags. Wir – und unsere Waffeln – sind gerne wieder mit dabei.

Zahl der Wohnungslosen steigt: 
Für jeden ein Dach überm Kopf

Die Ursachen der Wohnungslosigkeit sind komplex. Finanzielle 
Schwierigkeiten führen dazu, dass Betroffene die Miete nicht mehr 
bezahlen können. Hinzu kommen die objektiven Belastungsfaktoren, 
wie zu wenig bezahlbarer Wohnraum. Ziel muss es sein, Betroffene 
schnell wieder zu integrieren. Die Stadt Freiburg zeigt gute Lösungs-
ansätze.

Stadtrat Patrick Evers: „Der Wohnungsmarkt in Freiburg ist 
angespannt und hat in den letzten Jahren zu erheblichen Versorgungs-
problemen für Haushalte mit eingeschränkter Mietzahlungsfähigkeit 
geführt. Zuwanderungen, Arbeitslosigkeit und Armut führen dazu, 
dass zunehmend mehr Menschen um ein immer geringer werdendes 
Angebot an preiswertem Wohnraum konkurrieren. Die von der Stadt-
verwaltung geplanten Ideen und Maßnahmen begrüßen die  
FDP-Stadträte sehr. Sowohl die kurzfristigen Lösungen, wie zum 
 Beispiel der Umzug der wohnungslosen Familien in die Wippert-
straße, als auch die mittelfristigen Lösungen: Neubau Schönauer 
Straße und Längenloh-Süd. Dennoch darf man nicht vergessen, auch 
die Ursachen der Wohnungslosigkeit zu bekämpfen.“

Die Grünen 
Tel. 70 13 23 
Fax 7 54 05 
fraktion.gruene-freiburg.de

CDU 
Tel. 2 01-18 10 
Fax 3 08 61 
cdu-fraktion-freiburg.de

SPD 
Tel. 2 01-18 20 
Fax 38 15 07 
spd-fraktion-freiburg.de

Unabhängige Listen (UL) 
Tel. 2 01-18 70, Fax 2 62 34 
www.unabhaengige-listen-
freiburg.de

JF / DP / GAF (JPG)  
Tel. 1 37 98 55 
www.jpg-freiburg.de 
info@jpg-freiburg.de

FL / FF 
Tel. 2 01-18 30 
freiburg-lebenswert.de 
www.fuer-freiburg.org

Freie Wähler (FW) 
Tel. 2 01-18 50 
Fax 38 22 06 
freie-waehler-freiburg.de

FDP 
Tel. 2 01-18 60 
Fax 2 01-18 69 
www.fdp-stadtraete.de

Ein voller  
Erfolg 

Jugendliche rocken das Rathaus: Am 11. Juni wurde in Ballons 
gebadet, Musik gemacht, geslamt, getanzt, balanciert, eingewickelt 
und vernetzt, geskatet und diskutiert. 

Kreative Ideen: Treffpunkt Karlsplatz statt Augustinerplatz? Der 
Architekturkurs der Freien Schule Kapriole hat städtische Plätze 
untersucht und ein Modell für den Karlsplatz (Foto unten) entwickelt: 
Solarbäume, Sitzschlangen, Freilichtbühne und Wasserspiele sollen für 
Attraktivität sorgen und Jugendliche anziehen. Ob’s klappt? Mal sehen.

Pumptrack statt Parkplatz: Wo sonst Autos stehen, wurden 
Runden auf dem Pumptrack (links) 
gedreht. Was das ist? Ein Rundkurs mit 
Bodenwellen und Steilkurven. Durch 
Gewichtsverlagerung und Bewegung 
des Oberkörpers nimmt man Ge-
schwindigkeit auf. Ob Laufrad, Skate-
board oder Mountainbike – alle kamen 
auf ihre Kosten. Jetzt braucht man nur 
noch eine geeignete Fläche in der Stadt 
mit ca. 300 m².

Politische Debatten: Nach dem 
offiziellen Ende des Aktionstags ging’s 
im Grünen-Fraktionszimmer weiter: 
Jugendliche diskutierten mit Stadt-
rätInnen über Flüchtlinge, Wohnen und 
Mieten, Urban Gardening, Freiräume 
für Jugendliche und ArTik. Da soll 
nochmal jemand behaupten, Jugend-
liche interessieren sich nicht für 
Politik. . .

 (Fotos: M. Doradzillo)

 (Foto: A. J. Schmidt)

Wir bedanken uns bei Jutta Ditfurth für einen spannen-
den und informativen Vortrag und bei den zahlreichen 
 BesucherInnen für ihr Interesse.
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Ganz Freiburg wird zur Freiluftbühne
„Freiburg stimmt ein“ am 19. Juni mit vielen hundert Musikerinnen und Musikern auf 20 Plätzen

Ein Fest der Superlati-
ve kündigt sich an: Am 

Sonntag dem 19. Juni, ver-
wandelt sich Freiburg ab 
Nachmittag in eine große 
Musikbühne. Die Initiative 
„Freiburg stimmt ein“ lädt 
zum 6. Mal zu einem riesi-
gen Fest unter freiem Him-
mel und zu freiem Eintritt. 

Die Bands, Chöre und So-
listen stammen überwiegend 
aus der Region und treten ohne 
Gagen auf. Nach den großen 
Erfolgen der vergangenen Jah-
re sind diesmal rund tausend 
Künstler, Helfer und sozial En-
gagierte am Start. Die Veran-
stalter erwarten, dass sich die 
Besucherzahl von 20 000 im 
letzten Jahr noch einmal deut-
lich erhöhen wird.

Weil viele der zahllosen 
Künstler nur wenig bekannt 
sind, sind Entdecker- und Ex-
perimentierfreude gefragt. An-
dere dagegen haben sich ihre 
erste Meriten bereits verdient, 
wie „Otto Normal“ (Mensagar-
ten), „Zweierpasch“ (Stadtgar-
ten), „Fatcat“ (Eschholzpark) 
oder „Momo und die grauen 
Herren“ (Seepark). Anders als 
bei anderen Festivals geht es 
hier nicht ums Geldverdienen, 
sondern um das gemeinsame 
Feiern und Sichkennenlernen.

Schirmherr Oberbürger-
meister Dieter Salomon lobte 
den nichtkommerziellen An-
satz: „Das Festival ist für alle 
Freiburger. So werden auch die 
Menschen angesprochen, die 
sonst keinen Zugang zu Kon-
zerten und Musikveranstaltun-
gen finden.“ 

Aber „Freiburg stimmt ein“ 
ist mehr als ein Musikfestival, 
sagt Stefan Sinn, von dem die 
Ursprungsidee stammt. Denn 
neben den Künstlern präsen-
tieren sich auch zwei Dutzend 
sozialer Initiativen im Stadt-
garten, etwa das werbefreie 
Online-Medium „Perspective 

Daily“, die Gemeinwohlöko-
nomie, die eine faire und öko-
logische Wirtschaft propagiert 
und in die Tat umsetzt sowie 
der Treffpunkt Freiburg, die 
Anlaufstelle für Freiburger Eh-
renamtliche. Dieses „Transfor-
mation Camp“ soll Anregun-
gen zu ökologischen, sozialen, 

politischen und ökonomischen 
Themen beisteuern. Gemein-
sinn, soziales Handeln und 
Kultur sollen hier eine Verbin-
dung eingehen, so das Ziel der 
Veranstalter. Auch was die Ver-
pflegung anbetrifft, setzt sich 
das Fest von anderen Veranstal-
tungen ab: Alle angebotenen 

Getränke sind alkoholfrei und 
die Speisen vegetarisch.

Angesichts der Dynamik, 
mit der sich das Festival in 
den letzten Jahren entwickelt 
hat, muss es in den kommen-
den Jahren wahrscheinlich auf 
mehrere Tage ausgedehnt wer-
den, sagt Stefan Sinn. Dann 

könnten auch Workshops und 
professionelle Informations-
veranstaltungen integriert wer-
den. 

Das vollständige Programm 
sowie weitere Informationen 
finden sich im Internet unter www.
freiburgstimmtein.de. Dort können 
auch Anregungen für kommende 
Festivals vorgeschlagen werden.

So schön war es 2015: Das Festival „Freiburg stimmt ein“ auf dem Kanonenplatz. (Foto: F. Gomez-Sanchez)

1 Alter Wiehrebahnhof  
 Urachstraße 40  14–23 Uhr
2 Colombipark  
 Rotteckring 5  14–22 Uhr
3 Eschholzpark  
 Fehrenbachallee 14  14–22 Uhr
4 Fritz‘ Galerie  
 Bahnweg 4  16–21 Uhr
5 Goetheplatz  14–21 Uhr
6 Grünhof  
 Belfortstraße 52  15–21 Uhr
7 Heldenbude  
 Langemarckstr. 103  16–21 Uhr
8 Kanonenplatz  
 Schlossberg  14–22 Uhr
9 Kulturpark  
 Haslacher Str. 43  15–21 Uhr

10 Laubenhof  
 Weismannstr. 3a  14–19 Uhr
11 Mensagarten  
 Rempartstr. 18 14–21 Uhr
12 Pausenraum  
 Burgdorfer Weg 19  15–21 Uhr
13 Pianohaus Leptin  
 Schwarzwaldstr. 9a 15–21 Uhr
14 Rieselfeld  
 Willy-Brandt-Allee  16–21 Uhr
15 Rieselfeld Skatepark  
 F.-von-Hayek-Str. 11  15–22 Uhr
16 Seepark  
 G.-Hauptmann-Str. 1 14–22 Uhr
17 Stadtgarten  14–23 Uhr
18 Weingarten  
 St.-Andreas-Kirche  14–23 Uhr
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SPIELORTE UND TERMINE

Altbekanntes und  
Neuland im Visier

Marianne Haardt wechselt vom Jugendamt zur Stiftungsverwaltung

Das „wir“ kommt schon 
sehr flüssig über die 

Lippen, wenn Marian-
ne Haardt über ihre neue 
Tätigkeit an der Spitze 
der Stiftungsverwaltung 
spricht. Die 57-jährige Di-
plompädagogin, Diplom-
sozialpädagogin und Er-
zieherin hat 1982 beim 
damaligen Sozial- und Ju-
gendamt angefangen – seit 
2008 ist sie Leiterin des 
heutigen Amts für Kinder, 
Jugend und Familie. Heute 
ist ihr letzter Arbeitstag in 
der Karlskaserne.

In ihre neue Tätigkeit bringt 
Marianne Haardt 34 Jahre Er-
fahrung mit sozialer Arbeit 
ein. Im früheren Sozial- und 
Jugendamt war sie schon für 
Altenhilfe und Pflege zustän-
dig und hat nach Inkrafttre-
ten des ersten Pflegeweiter-
entwicklungsgesetzes 2008 
wesentliche Strukturen in 
diesem Bereich auf den Weg 
gebracht, beispielsweise den 
im Seniorenbüro angesiedel-
ten Pflegestützpunkt oder das 
Qualitätsmanagement für Pfle-
geeinrichtungen. So gesehen 
sind ihr viele Themen der Stif-
tungsverwaltung, die mit ihren 
sechs Stiftungen vorrangig in 
der Kinder-, Jugend- und Al-
tenhilfe tätig ist, altbekannt. 

Andere Aufgabenfelder sind 
jedoch absolutes Neuland: Die 

Zuständigkeit für 1762 Erb-
pachtgrundstücke und 1100 
Liegenschaften zählen ebenso 
dazu wie die 165 Hektar Wald 
im Welchental oder die 16,5 
Hektar Rebflächen des Stif-
tungsweinguts. „Einen Keller-
meister hatte ich bislang noch 
nicht“, so Haardt schmunzelnd.

Im Rückblick machen zwei  
Zahlen besonders deutlich, wie 
sehr sich die Gesellschaft und 

damit auch die Aufgaben eines 
Jugendamts in den letzten Jahr-
zehnten verändert haben. Statt 
56 Betreuungsplätze für unter 
Dreijährige (in ihrem ersten 
Dienstjahr 1982) gibt es heute 
exakt 2964 Plätze – das sind 
über 50-mal so viele. 

Als größte Herausforderung 
ihres Jobs bezeichnet Haardt 
die Balance zwischen Manage-
ment und Führungsaufgaben, 
sprich: gute Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, ohne die 
Mitarbeitenden aus den Augen 
zu verlieren. Damit Letzteres 
gelingt, hat sie regelmäßige 
Treffen mit Abteilungs- und 
Sachgebietsleitungen etabliert. 
„Ich muss hören, was an der 
Basis los ist.“

Dieses Ohr an der Basis soll 
auch mithelfen zu verhindern, 
was sie als Tiefpunkt ihrer bis-
herigen Karriere ansieht. 2012 
war es in einer städtischen Kita 
zu sexuellen Übergriffen durch 
einen Mitarbeiter gekommen. 
Heute gibt es eine AG Präven-
tion und minutiös geregelte 
Ablaufpläne, die so etwas ab-
wenden oder wenigstens viel 
früher ans Licht bringen sollen. 

Am 1. Juli tritt Marianne 
Haardt ihren Dienst im Adel-
hauser Kloster an. Als erste 
Frau an der Stiftungsspitze 
folgt sie Lothar A. Böhler 
nach, der dieser Tage nach 24 
Jahren als Stiftungssdirektor in 
den Ruhestand geht. 

Der Aufsichtsrat der städ-
tischen Freiburger Wirtschaft 
Touristik und Messe GmbH & 
Co. KG (FWTM) schlägt dem 
Gemeinderat Hanna Böh-
me als neue 
G e s c h ä f t s -
führerin vor. 
Sie soll dem 
b i s h e r i g e n 
G e s c h ä f t s -
führer Bernd 
D a l l m a n n 
nachfolgen, 
der am 30. 
November in 
Ruhestand geht. Hanna Böhme 
war bis April dieses Jahres Ge-
schäftsführerin und Vorstands-
mitglied des von der Landes-
bank Baden-Württemberg 
(LBBW) betriebenen German 
Centre in Singapur und zuvor 
in Peking. Die Wirtschaftswis-
senschaftlerin wurde in Frei-
burg als Tochter des ehemali-
gen OB Rolf Böhme geboren 
und hat in Marburg, Taipeh und 
London studiert. Seit über zehn 
Jahren berät sie in wechselnden 
Funktionen Unternehmen beim 
Markteintritt in Wachstums-
märkten. Bei der Suche nach 
geeigneten Bewerbern hatte 
das städtische Haupt- und Per-
sonalamt aufgrund der Bedeu-
tung der Position einen Head-
hunter eingesetzt. Die FWTM 
ist eine 100-prozentige Tochter 
der Stadt Freiburg und beschäf-
tigt rund 120 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in den Be-
reichen Wirtschaftsförderung, 
Tourismus, Messen, Kongres-
se, Märkte und Veranstaltungs-
management. Die Personalent-
scheidung soll am 21. Juni im 
Gemeinderat fallen.

Aus der Hand von Yakov 
Hadas-Handelsman, dem is-
raelischen Botschafter in Ber-
lin, nahm Oberbürgermeis-
ter Dieter Salomon dieser 

Tage eine Ehrenmedaille in 
Empfang. Stellvertretend für 
die Stadt Freiburg wurde Sa-
lomon für die Veranstaltungs-
reihe geehrt, die in Freiburg 
anlässlich des 50. Jahrestags 
der israelisch-deutschen dip-
lomatischen Beziehungen im 
vergangenen Jahr stattfand. 
Freiburg hatte im gesamten 
Jahr 2015 mit Konzerten, 
Vorträgen, Diskussionen und 
Filmpräsentationen an die Ge-
schichte der beiden Länder 
erinnert. Insgesamt vergab der 
israelische Botschafter 50 Eh-
renmedaillen unter anderem an 
Norbert Lammert (Präsident 
des Deutschen Bundestags), 
Heiko Maas (Bundesjustizmi-
nister) und Frank Walter Stein-
meier (Bundesaußenminister). 
Unter den geehrten Kommu-
nen waren neben Freiburg auch 
Frankfurt und Leipzig.

Der frühere CDU-Stadtrat 
Eugen Leimgruber ist am 
vorvergangenen Samstag im 
Alter von 84 Jahren verstorben. 
Der pensionierte Kriminalbe-
amte gehörte fünfzehn Jahre 
dem Gemeinderat an und galt 
als gradliniger Fachmann für 
das Themenfeld Bauen und 
Planen, Verkehr und Umwelt. 
1995 legte er sein Mandat als 
Stadtrat nieder und zog sich aus 
der aktiven Stadtpolitik zurück.

NAMEN UND 
NACHRICHTEN

Einzug ins neue 
Rathaus muss warten

Umzug auf März 2017 verschoben

Lange waren Bauleitung 
und Projektteam zuver-

sichtlich, was die Fertig-
stellung und den Einzug ins 
neue Rathaus im Stühlinger 
Ende dieses Jahres betraf. 
Doch nun müssen sich die 
Mitarbeitenden, die zukünf-
tig ihren Arbeitsplatz dort 
haben werden, mit dem Kis-
tenpacken noch gedulden. 
Der Umzugstermin wurde 
auf März 2017 verschoben. 

Aufgrund von nicht mehr 
aufholbaren Verzögerungen, 
die im Laufe des ersten Halb-
jahres entstanden waren, muss-
te der Zeitplan nun leicht ak-
tualisiert werden: Der Neubau 
wird bis Ende des Jahres bau-
lich fertiggestellt sein und da-
mit rund zwölf Wochen später 
als in der ursprünglichen ehr-
geizigen Zeitplanung voraus-
gesagt. Daher verschiebt sich 
der Umzug der Ämter mit den 
840 Mitarbeitenden und die Er-
öffnung des Bürgerservicezen-
trums um drei Monate. 

Die Gründe für den Verzug 
bei den Gewerken (Gebäude-
hülle, technische Gebäudeaus-
rüstung und beim Innenausbau) 
sind komplex und vielfältig. 
Auf der Baustelle arbeiten ins-
gesamt fünfzig Firmen. Kommt 
es bei einzelnen handwerk-
lichen und bautechnischen 
Arbeiten zu Verzögerungen, 
können diese größere zeitliche 

Auswirkungen auf die gesamte 
Baulogistik zur Folge haben. Zu 
Anfang des Projekts konnten 
diese bei Rohbauarbeiten noch 
aufgeholt werden. Doch die-
ses Frühjahr konnten das Pla-
nungs- und Bauleitungsteam 
sowie die ausführenden Firmen 
den Zeitverlust jedoch nicht 
mehr kompensieren.

Nach der baulichen Fertig-
stellung im Dezember stehen 
bis März kommenden Jahres 
die Möblierung und die Vor-
bereitungen für den Einzug 
der Ämter im Mittelpunkt der 
Arbeiten. Der Umzug an ei-
nem Wochenende im März mit 
sämtlichen Ämtern und Dienst-
stellen und die Eröffnung des 
Bürgerservicezentrums unmit-
telbar danach müssen in dieser 
Zeit gut vorbereitet werden, um 
einen gelungenen Start für die 
Mitarbeitenden und die Bür-
gerschaft zu garantieren.

Großprojekt im Kostenplan

Wie ursprünglich ange-
nommen, kostet der Neubau 
des ersten Bauabschnitts ein-
schließlich Außenanlagen, 
Einrichtung und Nebenkosten 
78,3 Millionen Euro. Das 2014 
begonnene Projekt ist der erste 
von insgesamt drei geplanten 
Bauabschnitten für ein Verwal-
tungszentrum im Stühlinger. 
Erste Planungsarbeiten für den 
zweiten Bauabschnitt haben 
bereits begonnen. 

Nach 34 Jahren im Jugend-
amt wechselt Marianne 
Haardt als Nachfolgerin von 
Lothar A. Böhler an die Spit-
ze der Stiftungsverwaltung. 
 (Foto: A. J. Schmidt)
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Satzung  
zur Änderung der Satzung  

über die Erstattung der notwendigen 
Schülerbeförderungskosten

vom 10. Mai 2016
Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der 
Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1) und des § 18 Abs. 2 des Gesetzes über 
den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung vom 01. Januar 2000 (GBl. S. 
14), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2015 (GBl. S. 1210), hat 
der Gemeinderat der Stadt Freiburg im Breisgau in der Sitzung am 10. Mai 2016 
folgende Satzung beschlossen: 

Art. 1  
Änderung der Satzung über die Erstattung  

der notwendigen Schülerbeförderungskosten 
Die Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten 
vom 12. Juli 2011 i. d. F. der Satzung vom 18. November 2014 wird wie folgt 
geändert:
1. § 3 erhält folgende Fassung: 

“§ 3 Eigenanteil
  Von den notwendigen Beförderungskosten ist je Beförderungsmonat ein Ei-

genanteil
 1.  in Höhe des jeweiligen RVF-Tarifes der RegioKarte Schüler/Azubi für Schü-

lerinnen und Schüler der Klassen 11 bis 13 der Gymnasien und der Freien 
Waldorfschulen sowie für Schülerinnen und Schüler der Kollegs, Berufs-
kollegs, der Abendrealschulen, der Abendgymnasien, der Oberstufe der 
Berufsoberschulen und der Berufsschulen, 

 2.  von 30,00 Euro zuzüglich des Betrages, um den der jeweilige RVF-Tarif der 
RegioKarte Schüler/Azubi über dem Stand vom 01. August 2015 (38,50 
Euro) liegt, für die anderen Schülerinnen und Schüler der Gymnasien und 
Berufsoberschulen, für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 der 
Gemeinschaftsschulen und der Freien Waldorfschulen sowie der Realschu-
len, der Werkrealschulen, der Hauptschulen, der Berufsfachschulen, des 
Berufsvorbereitungsjahres und des Berufseinstiegsjahres, 

 3.  von 19,50 Euro zuzüglich des Betrages, um den der jeweilige RVF-Tarif der 
RegioKarte Schüler/Azubi über dem Stand vom 01. August 2015 (38,50 
Euro) liegt, für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und für Schüle-
rinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 der Freien Waldorfschulen, 

 4.  von 11,70 Euro für Schülerinnen und Schüler der Sonderschulen und Kinder 
der Schulkindergärten 

 zu tragen. 
  Wird von Schülerinnen und Schülern das RVF-Angebot RegioKarte Schüler-

Abo genutzt, reduzieren sich für die in den Ziffern 1 bis 4 genannten Gruppen 
die Eigenanteile um den von Seiten des RVF gewährten Rabatt auf den RVF-
Tarif der RegioKarte Schüler/Azubi (derzeit ca. 15 %).

  Die Abbuchung der Eigenanteile bei der RegioKarte SchülerAbo erfolgt mo-
natlich gem. den Tarifbestimmungen des RVF.

  Der Eigenanteil ist von einer Familie jedoch höchstens für zwei Kinder, und 
zwar für die beiden Kinder mit dem höchsten Eigenanteil zu tragen. Für jedes 
weitere Kind beträgt der Eigenanteil 11,70 Euro. Wird hier das RVF-Angebot 
RegioKarte SchülerAbo genutzt, reduziert sich der Eigenanteil um den von 
Seiten des RVF gewährten Rabatt auf den RVF-Tarif der RegioKarte Schüler/
Azubi (derzeit ca. 15 %). Die Abbuchung des Eigenanteiles bei der RegioKar-
te SchülerAbo erfolgt monatlich gemäß den Tarifbestimmungen des RVF. Bei 
Fahrten im inneren Schulbetrieb nach § 6 Abs. 2 sowie Fahrten in besonderen 
Schülerfahrzeugen nach § 12 wird kein Eigenanteil erhoben. Bei Benutzung 
privater Kraftfahrzeuge nach § 13 wird dann kein Eigenanteil erhoben, wenn 
Fahrten zu Sonderschulen und Schulkindergärten durchgeführt werden.” 

2. § 4 erhält folgende Fassung:

„§ 4 Teilerlass Eigenanteile
  Auf Antrag kann die Stadt in besonders gelagerten Einzelfällen den Eigen-

anteil teilweise, beim Kauf der RegioKarte Schüler/Azubi jedoch nicht unter 
einen Betrag von 11,70 Euro erlassen, wenn die Erhebung aufgrund der wirt-
schaftlichen Verhältnisse der Eltern und Schüler/innen eine unbillige Härte 
darstellen würde. Eine unbillige Härte ist insbesondere zu bejahen, wenn 
Eltern oder Schüler/innen Arbeitslosengeld II nach dem Sozialgesetzbuch 
(SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitssuchende - oder laufende 
Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherungsleistungen nach dem Sozi-
algesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe - oder Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) oder Wohngeldleistungen oder 
Kinderzuschlag nach § 6a Bundeskindergeldgesetz erhalten. Wird in Fällen 
der unbilligen Härte von Schülerinnen und Schülern das RVF-Angebot Regio-
Karte SchülerAbo genutzt, reduziert sich der Eigenanteil von 11,70 Euro um 
den von Seiten des RVF gewährten Rabatt auf den RVF-Tarif der RegioKarte 
Schüler/Azubi (derzeit ca. 15 %). Die Abbuchung des Eigenanteiles bei der 
RegioKarte SchülerAbo erfolgt monatlich gemäß den Tarifbestimmungen des 
RVF.“

Art. 2  Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01. August 2016 in Kraft. 

Freiburg im Breisgau, den 10. Mai 2016
(Dr. Dieter Salomon), Oberbürgermeister 

Hinweis:
Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund der GemO zu Stande gekommen, 
so gilt sie gemäß § 4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. Zudem gilt dies nicht, wenn die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde schriftlich geltend 
gemacht worden ist. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Ist die Ver-
letzung geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf eines Jahres nach 
Bekanntmachung der Satzung jedermann diese Verletzung geltend machen.

2. Änderung des Bebauungsplans mit 
örtlichen Bauvorschriften Lindenheim,  

Plan-Nr. 6-4b – Beschleunigtes Verfahren 
nach § 13a BauGB – 

Satzung 
der Stadt Freiburg im Breisgau

über die 2. Änderung des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften Lin-
denheim, Plan-Nr. 6-4b
Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der 
Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1), des § 10 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 
2015 (BGBl. I S. 1722), und des § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württem-
berg in der Fassung vom 5. März 2010 (GBl. S. 358, ber. S. 416), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. November 2014 (GBl. S. 501) hat der 
Gemeinderat in seiner Sitzung am 10. Mai 2016 folgende Satzung beschlossen.

§ 1 Bebauungsplan und Geltungsbereich
Für den Bereich

der Grundstücke Flst.Nrn. 7762/5, 7762/6 und 7806/7 sowie Teile der Grund-
stücke Flst.Nrn. 7700/6, 7762/4 und 7762/7 zwischen Belchenstraße, Joseph-
Brandel-Anlage und Drei-Ähren-Straße

wird im Stadtteil Haslach nach § 10 Abs. 1 BauGB im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a BauGB ein Bebauungsplan bestehend aus  

1. der Planzeichnung vom 10.05.2016
2. den textlichen Festsetzungen vom 10.05.2016
Bezeichnung:    2. Änderung des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschrif-

ten Lindenheim, Plan-Nr. 6-4b,
beschlossen. Maßgebend für die räumliche Abgrenzung des Geltungsbereichs ist 
bei einem Widerspruch zwischen dem Textteil der Beschreibung des Geltungsbe-
reichs und der Planzeichnung die Planzeichnung vom 10. Mai 2016.

§ 2 Örtliche Bauvorschriften
Zusätzlich werden nach § 74 LBO für das in § 1 bezeichnete Gebiet folgende ört-
liche Bauvorschriften erlassen:
1.  Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke, die nicht als Wegeflächen 
oder Zufahrten genutzt sind, sind gärtnerisch zu gestalten und dauerhaft zu 
unterhalten.

2.  Antennen, Mobilfunk- und Richtfunkanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO) 
Mobil- und Richtfunkanlagen sind unzulässig.

3.  Werbeanlagen 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 
Werbeanlagen sind nur am Gebäude an der Stätte der Leistung und 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Das Anbringen 
von Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht, Lauflicht- und 
Wechselanlagen sowie Laserwerbung ist nicht zulässig. Werbeanlagen sind in 
Einzelbuchstaben auszuführen und am Gebäude anzubringen. Unzulässig ist 
Fahnenwerbung jeglicher Art.

§ 3 Ordnungswidrigkeiten
1.  Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer vorsätzlich 

oder fahrlässig den in § 2 genannten Vorschriften zuwider handelt.
2.  Ordnungswidrigkeiten können nach § 75 Abs. 4 LBO in Verbindung mit § 17 

Abs. 1 und 2 OWiG mit einer Geldbuße geahndet werden.

§ 4 Inkrafttreten
Die Satzung tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 10. Mai 2016 
(Dr. Salomon) Oberbürgermeister

Der Bebauungsplan mit Begründung sowie der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10 Abs. 4 BauGB kann während der Dienststunden beim Stadtplanungs-
amt im 8.OG des Telekom-Gebäudes, Berliner Allee 1, 79114 Freiburg im Breis-
gau eingesehen werden. Über dessen Inhalt kann Auskunft verlangt werden.

Öffnungszeiten:   Mo – Do 9 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr, Fr 9 – 12 Uhr  
und nach Vereinbarung, Tel.-Nr. 201-4153

Hinweis:
Folgende Verletzungen sind gem. § 215 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 und Satz 2 Bau-
gesetzbuch (BauGB) nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung des Bebauungsplans unter Darlegung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich bei der Stadt Freiburg im Breisgau geltend 
gemacht worden sind:

•  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

•  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans,

•  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel der Abwägungsvorgän-
ge, 

•  beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB.
Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund der GemO zu Stande gekommen, 
so gilt sie gemäß § 4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. Zudem gilt dies nicht, wenn die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde schriftlich geltend 
gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dar-
zulegen. Ist die Verletzung geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung jedermann diese Verletzung 
geltend machen.

Freiburg im Breisgau, 17. Juni 2016
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

Bebauungsplan  
„Stadtbahn Waldkircher Straße“,  

Plan-Nr. 2-111
Der Bau- und Umlegungsausschuss der Stadt Freiburg im Breisgau hat bereits im 
öffentlichen Teil seiner Sitzung am 17.06.2015 die Aufstellung eines Bebauungs-
plans im Stadtteil Brühl für den Bereich

 des Straßenzugs Friedhofstraße (Höhe Haus Nr. 95) über die Waldkircher Stra-
ße bis einschließlich eines Straßenzugs der Zähringer Straße (Haus Nr. 13 - 25) 
eingeschlossen angrenzende Teilabschnitte der Kaiserstuhlstraße, Komtur-
straße, des Rennwegs, der Neunlindenstraße, Eichstetter Straße, Mallinger-
straße, Karlsruher Straße, Isfahanallee, Offenburger Straße und Stuttgarter 
Straße sowie Teilflächen der privaten Grundstücke Flst.Nr. 6055, 6059, 6059/1, 
6060/1, 6060/2, 6061/1, 6062/1 und 6063, im Westen begrenzt durch die Be-
bauung zwischen Kaiserstuhl- und Neunlindenstraße, durch das ehemalige 
Güterbahnhofareal und die Bebauung an der Waldkircher Straße und im Os-
ten begrenzt durch die Bebauung an der Waldkircher Straße sowie für den 
Bereich des Platzes zwischen Friedhofstraße, Rennweg und Komturstraße.

beschlossen.
 Bezeichnung: Bebauungsplan „Stadtbahn Waldkircher Straße“, Plan-Nr. 2-111

Die Lage des Plangebiets ist aus dem abgedruckten Stadtplanauszug ersichtlich.

Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wird das Konzept des Bebauungsplans ab dem

04.07.2016 bis 05.08.2016 (einschließlich)
beim Stadtplanungsamt, im Foyer vor dem Aufzug im 8.OG im Telekom-Gebäu-
de, Berliner Allee 1, 79114 Freiburg im Breisgau während der Dienststunden öf-
fentlich ausgelegt (formlose Auslegung).

 Öffnungszeiten:  Mo – Do 9 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr, Fr 9 – 12 Uhr  
und nach Vereinbarung, Tel.-Nr. 201-4861

Die ausgelegten Unterlagen sind ab dem 04.07.2016 auch im Internet unter 
www.freiburg.de/2-111 abrufbar.

Ein öffentlicher Anhörungstermin (Beteiligung der Öffentlichkeit) findet am 
Donnerstag, den 07.07.2016 um 19.00 Uhr in Gemeindesaal „St. Konrad 
und Elisabeth“, Rennweg 47, statt.

Freiburg im Breisgau, 17. Juni 2016 
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

1. Änderung des Bebauungsplans 
„Gewerbegebiet Haid-Süd“, Plan-Nr. 6-158a

Satzung  
der Stadt Freiburg im Breisgau 

über die 1. Änderung des Bebauungsplans  
„Gewerbegebiet Haid-Süd“, Plan-Nr. 6-158a

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der 
Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1), des § 10 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 
2015 (BGBl. I S. 1722), und des § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württem-
berg in der Fassung vom 5. März 2010 (GBl. S. 358, ber. S. 416) zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. November 2014 (GBl. S. 501) hat der Ge-
meinderat in seiner Sitzung am 10. Mai 2016 folgende Satzung beschlos-sen.

§ 1 Bebauungsplan und Geltungsbereich
Für den Bereich

der Grundstücke Flst.Nrn. 30008 bis 30021 und 28837/28 sowie der Teilflächen 
der Grundstücke Flst.Nrn. 30006, 30007, 30022, 30046, 28837/17, 28837/26, 
28837/55, 28837/57 und 28837/59 im Gewerbegebiet Haid-Süd im Stadtteil 
St. Georgen 

wird nach § 10 Abs. 1 BauGB ein verbindlicher Bauleitplan bestehend aus

1. der Planzeichnung vom 10.05.2016
2. den textlichen Festsetzungen vom 10.05.2016
Bezeichnung: Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften 1. Änderung 
Gewerbegebiet Haid-Süd, Plan-Nr. 6-158a

beschlossen. Maßgebend für die räumliche Abgrenzung des Geltungsbereichs 
ist bei einem Widerspruch zwischen dem Textteil der Beschreibung und der 
Planzeichnung die Planzeichnung vom 10.05.2016.

§ 2 Örtliche Bauvorschriften

Zusätzlich werden nach § 74 LBO für das in § 1 bezeichnete Gebiet folgende ört-
liche Bauvorschriften erlassen:
1. Dächer
1.1  Zugelassen sind Dächer mit einer Dachneigung von 0° bis 30°. Die maximale 

Höhendifferenz der einzelnen Dachfläche beträgt 3 m.
1.2  Dachflächen sind extensiv zu begrünen, soweit sie nicht zur solaren Energie-

gewinnung genutzt werden. Aufgeständerte Solaranlagen sind nur in Ver-
bindung mit einer extensiven Dachbegrünung zulässig.

1.3  Abweichungen hiervon können in begründeten Ausnahmefällen (z. B. be-
triebshygienische Gründe) zugelassen werden.

2. Werbeanlagen
2.1  Werbeanlagen sind nur an Fassaden der Gebäude bis zur Traufhöhe zulässig; 

hiervon ausgenommen sind Fahnen und Pylone.
2.2  Die maximale Größe von Werbeanlagen beträgt 10 m² pro Fassade. Pro 

Grundstück sind in der Summe max. 30 m² Fassadenwerbung zulässig.
2.3  Pylone sind innerhalb der Baufenster sowie im Bereich der Grundstückszu-

fahrten zulässig. Auf den Grundstücken mit einer Fläche bis 3.000 m² ist max. 
ein Pylon zulässig; auf größeren Grundstücken sind max. 2 Pylone zulässig. 
Pylone sind bis zu einer Breite von 2,00 m und einer Höhe von 6,00 m über 
Gelände zulässig.

2.4 Fahnen sind bis zu einer Höhe von 8,00 m zulässig.
2.5  Glänzende und spiegelnde Materialien, kurzzeitig wechselnde Lichteffek-

te, Booster (Lichtwerbung am Himmel), selbstleuchtende sowie bewegliche 
Schrift- oder Bildwerbung sind ausgeschlossen.

3. Abstellflächen und Freiflächengestaltung
3.1  Abstellflächen wie Abfalltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind 

mit einem festen Sichtschutz und/oder einer dichten Bepflanzung abzuschir-
men. Die Anlagen zur Abschirmung sind, sofern es sich bei diesen nicht be-
reits um Gehölze (Hecken) handelt, mit Kletterpflanzen oder Spalierbäumen 
zu begrünen.

3.2  Die nicht bebauten Flächen bebaubarer Grundstücke, die nicht als Arbeits- 
oder Lagerfläche genutzt werden, sind gärtnerisch anzulegen. Es können 
Gestaltungsformen wie Zierrasen, Wiese, Staudenpflanzungen oder Strauch-
pflanzungen gewählt und kombiniert werden.

3.3  Die Verwendung von Koniferen und Nadelgehölzen ist ausgeschlossen. Aus-
nahmen sind zulässig bei der Abschirmung von Abfallbehältern durch he-
ckenförmig geschnittene Nadelgehölze bis zu einer maximalen Heckenlänge 
von insgesamt 5 m pro Grundstück.

4. Einfriedungen
4.1  Stein- oder Betoneinfriedungen sowie sonstige blickdichte bauliche Einfrie-

dungen sind nur bis zu einer Höhe von 0,50 m über Gehwegoberkante zuläs-
sig.

4.2  Hecken sind bis zu einer Höhe von 1,50 m zulässig. Hecken und Anpflanzun-
gen müssen einen Abstand von mindestens 0,50 m vom Gehwegrand bzw. 
Fahrbahnrand als Schutzstreifen einhalten.

4.3  Drahtgitterzäune sind bis zu einer Höhe von 2,00 m zulässig. Die Verwen-
dung von Maschendraht und Stacheldraht ist unzulässig.

4.4  Als Bezugspunkt für die Höhenfestsetzungen gilt jeweils die Oberkante der 
angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche.

§ 3 Ordnungswidrigkeiten

(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den in § 2 genannten Vorschriften zuwiderhandelt.

(2)  Ordnungswidrigkeiten können nach § 75 Abs. 4 LBO in Verbindung mit § 17 
Abs. 1 und 2 OWiG mit einer Geldbuße geahndet werden.

§ 4 Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 10. Mai 2016
(Dr. Salomon), Oberbürgermeister

Der Bebauungsplan mit Begründung sowie der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10 Abs. 4 BauGB kann während der Dienststunden beim Stadtplanungs-
amt im 7.OG des Telekom-Gebäudes, Berliner Allee 1, 79114 Freiburg im Breis-
gau eingesehen werden. Über dessen Inhalt kann Auskunft verlangt werden.

Öffnungszeiten:   Mo – Do 9 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr, Fr 9 – 12 Uhr  
und nach Vereinbarung, Tel.-Nr. 201-4153

Hinweis:

Folgende Verletzungen sind gem. § 215 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung des Bebauungsplans unter Darlegung des Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich bei der Stadt Freiburg im Breisgau geltend ge-
macht worden sind:

•  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

•  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans,

•  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel der Abwägungsvorgän-
ge.

Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund der GemO zu Stande gekommen, 
so gilt sie gemäß § 4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. Zudem gilt dies nicht, wenn die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde schriftlich geltend 
gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dar-
zulegen. Ist die Verletzung geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung jedermann diese Verletzung 
geltend machen.

Freiburg im Breisgau, 17. Juni 2016
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

Bebauungsplan „Stühlinger West“,  
Plan-Nr. 5-117

Der Gemeinderat der Stadt Freiburg im Breisgau hat im öffentlichen Teil seiner 
Sitzung am 10.05.2016 die Aufstellung eines Bebauungsplans im Stadtteil Stüh-
linger für den Bereich

 der Grundstücke Flst.Nrn. 6388, 6388/2, 6388/3, 6388/4, 6394, 6397, 6415/2, 
6415/3, 6451/1, 6451/4, 6455/3, 6479, 6491, 6491/1, 6491/4, 6491/5, 6498/1, 
6500, 6500/1, 6515/5, 6456/3, 6516, 6516/1, 6516/2, 6516/3, 6516/4, 6516/5, 
6516/14 und Flst.Nrn. 3556/2, 6391, 6491/2 (teilweise), begrenzt durch die Gü-
terbahntrasse, die Ferdinand-Weiß-Straße und die Lehener Straße 

beschlossen.
Bezeichnung: Bebauungsplan „Stühlinger West“, Plan-Nr. 5-117

Die Lage des Plangebiets ist aus dem abgedruckten Stadtplanauszug ersichtlich.

Freiburg im Breisgau, 17. Juni 2016 
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau
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Ein Gymnasium mit Geschichte
Das Rotteck-Gymnasium feierte seinen 175. Geburtstag

Das Rotteck-Gymnasium 
ist eine moderne Schu-

le mit wechselvoller Ge-
schichte. Was in Anbetracht 
des 175. Geburtstag nicht 
verwundert: Vier Umzüge, 
zwei Weltkriege und die 
aufwendigste Schulsanie-
rung prägten die einstige 
„höhere Bürgerschule“. Mit 
einem Festakt feierte das 
„Rotteck“ zusammen mit 
Oberbürgermeister Dieter 
Salomon, Bürgermeisterin 
Gerda Stuchlik und zahlrei-
chen Gästen vergangenen 
Freitag seinen besonderen 
Geburtstag. 

Bereits zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts hatte der Freibur-
ger Professor für Geschichte 
und bekannte liberale Politiker 
Carl von Rotteck die Gründung 
einer Bürgerschule gefordert, 
in der nach französischem 
Vorbild eine umfassende Aus-
bildung in den Naturwissen-
schaften angeboten werden 
sollte. Die Idee Rottecks, der 
1920 zum Namenspatron der 
Schule wurde, setzten die Frei-
burger mit der Gründung einer 
„höheren Bürgerschule“ 1841 
um. Die ersten 29 Schüler, die 
ab dem 7. Juni 1841 die Schul-
bank drückten, hatten ihren 
Unterrichtsraum im heutigen 
Augustinermuseum. Der Um-
zug an den späteren Rotteck-
ring folgte schon ein Jahr spä-
ter: Zunächst war die Schule 
im Predigertor am Fahnenberg-
platz untergebracht, 1864 zog 
sie ins „Schwarze Kloster“, und 
zehn Jahre später, 1874, wurde 
das neue Schulhaus neben dem 
Stadttheater bezogen. Heute 
befindet sich an dem zentralen 
Platz zwischen Theater, Uni-
versität und Platz der Alten 
Synagoge die Unibibliothek. 
Mit dem Ortswechsel gingen 
auch neue Schulformen ein-
her: 1984 wurde „das Rotteck“ 
zur Real-, 1894 schließlich zur 
Oberrealschule. Aus beschei-
denen Anfängen heraus entwi-
ckelte sich die einstige „höhere 
Bürgerschule“ bis zur Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert 
zu einer großen, überregional 
bekannten Schule. Mit über 
eintausend Schülern platzte sie 

1905 aus allen Nähten. Daher 
wurde 1907 ein Ableger ge-
gründet – das heutige Kepler-
Gymnasium. 

Der Erste Weltkrieg wirkte 
sich auch auf den Schulbetrieb 
aus, vor allem, als die Schul-
räume als Lazarett benötigt 
wurden. Schüler und Lehrer 
wichen für den Unterricht 
nun in Räume der Uni und 
des Klosters St. Ursula aus. 
Im März 1916 vernichtete ein 
Brand im Dachstuhl Teile der 
schulischen Sammlung. Erst 
drei Jahre später war das Ge-
bäude wieder für den Unter-
richt nutzbar. 

Im Zweiten Weltkrieg wurde 
das Schulgebäude beschlag-
nahmt und beim Luftangriff 
der Engländer auf Freiburg 
im November 1944 schwer 
beschädigt. Wieder mussten 
Schüler und Lehrer auf an-
dere Gebäude ausweichen. 
Dieses Mal siedelten sie ins 
Friedrich-Gymnasium um, wo 
fortan im Schichtbetrieb unter-

richtet wurde. 1948 wurde die 
Rotteckschule zum Gymnasi-
um, drei Jahre später erstrahl-
te sie nach dem Wiederaufbau 
in neuem Glanz. Den jetzigen 
Standort in der Lessingstraße 
bezog die Schule 1970. Von 
nun an durften auch Mädchen 
die Schule besuchen. 

Oberbürgermeister Dieter 
Salomon würdigte in seiner 
Rede die stetige Entwicklung 
des Gymnasiums sowie dessen 
Mut zu Neuem: „Das Rotteck 
nimmt in vielerlei Hinsicht 
eine Vorreiterrolle ein. Sie 
war das erste Gymnasium mit 
naturwissenschaftlichem Pro-
fi, was seinerzeit durchaus ein 
Novum war.“ Und auch die 
Umstellung auf G8, dem Abi-
tur nach Klasse 12, erfolgte be-
reits 2001 – drei Jahre früher, 
als in allen anderen Schulen im 
Land. In seinem Rückblick auf 
175 Jahre Schulbetrieb konn-
te der OB eine durchgängige 
Konstante erkennen; die der 
Raumnot. Was Dieter Salo-

mon als sehr positive Gemein-
samkeit versteht: „Die ständig 
wachsende Schülerzahl zeigt, 
wie erfolgreich das Konzept 
der Schule ist.“

Heute besuchen 945 Schü-
lerinnen und Schüler das 
Gymnasium, das von 2008 
bis 2012 eine der aufwen-
digsten Schulsanierungen der 
Stadt durchlief. Schwerpunk-
te des Schulprofils sind the-
aterpädagogische Angebote, 
Naturwissenschaften und die 
internationale Ausrichtung, 
die mit der Einführung von 
bilingualem Unterricht auf 
Englisch vor sechs Jahren noch 
gestärkt wurden. Außerdem ist 
das „Rotteck“ Eliteschule des 
Sports und des Fußballs und 
aktiv in politischer Bildung. 
Dass die Schülerinnen und 
Schüler nicht nur in der Rolle 
der Fragenbeantworter stehen, 
zeigt sich bei der Gesprächs-
reihe „Nachgefragt“, die seit 
der ersten Stunde 2005 stadt-
weit bekannt ist. Zwei Gym-

nasiastinnen und Gymnasten 
interviewen dabei einen Pro-
minenten und stellen Fragen, 
die auch mal unangenehm sein 
können, wie Dieter Salomon in 
seiner Rede zugab, der 2005  
selbst „gegrillt“ wurde. 

Einer der Schüler, die in 175 
Jahren das Rotteck besuchten, 
war der Jude Frederick Mayer, 
der 1938 mit seiner Familie vor 
den Nazis nach New York floh. 
In den USA wurde er Soldat 
und kehrte sieben Jahre später 
als Geheimagent ins Deutsche 
Reich zurück, um die Nazis 
zu bekämpfen. Die Geschich-
te Freddy Mayers diente Jahr-
zehnte später als Vorlage für 
den Hollywoodfilm „Inglouri-
ous Basterds“. Bis zu seinem 
Tod vor zwei Monaten hielt der 
US-Bürger Kontakt zu seiner 
alten Schule, die einen Saal 
nach ihm benennt. Sein Kämp-
fergeist hätte Carl von Rotteck 
gefallen, dessen oberste Maxi-
me Freiheit und Gerechtigkeit 
war. 

Einst stand Freiburgs „Höhere Bürgerschule“ am heutigen Platz der Universität, ehe sie für die Unibibliothek abgeris-
sen wurde, die mittlerweile aber auch schon wieder Geschichte ist. (Foto: Stadtarchiv) 

Chancen in der 
Altenpflege

Um Berufsbilder in der Al-
tenpflege dreht sich der nächste 
Wiedereinsteigerinnen-Treff, 
zu dem die Kontaktstelle Frau 
und Beruf Freiburg am Diens-
tag, den 21. Juni, von 9 bis 11 
Uhr einlädt. Die Altenpflege 
ist ein Berufsfeld mit Zukunft. 
Die Zahl der Pflegebedürfti-
gen und damit der Bedarf an 
Fachkräften wächst, daher gibt 
es hier beste Jobchancen und 
Qualifizierungsmöglichkeiten.

Bei dem Treffen stellen 
Mitglieder des Freiburger Ide-
ennetzwerks Pflege mögliche 
Ausbildungs- und Aufstiegswe-
ge in der Altenpflege vor. Au-
ßerdem geben sie einen tieferen 
Einblick in die Arbeitsmöglich-
keiten in der Pflegebranche.

Wiedereinsteigerinnen-Treff,  
Di, 21.6., 9–11 Uhr, Aula des Innen-
stadtrathauses. Die Teilnahme ist 
kostenlos, eine Anmeldung nicht 
notwendig. 
Weitere Informationen unter 
www.freiburg.de/frauundberuf

Zwei Kurse zur 
Verteidigung

Der Verein „Sicheres Frei-
burg“ bietet im Juli einen Kom-
paktkurs zur Selbstbehauptung 
und einen Intensivkurs zum 
sicheren und bewussten Um-
gang mit Konfliktsituationen 
im Alltag an. Beide Kurse rich-
ten sich an Erwachsene jeden 
Alters.

Der Kompaktkurs findet 
am Samstag, 2., und Sonntag, 3. 
Juli, jeweils von 10 bis 13 Uhr 
in der Sporthalle der Karlschu-
le (Karlstr. 16) statt. Kursleiter 
ist Dirk Klose, Polizeibeamter 
und aktiver Kampfsportler. Die 
Kursgebühr beträgt 50 Euro.

Der Intensivkurs findet statt 
am Freitag, 15.7., von 17.30 
bis 20.30 Uhr und am Samstag, 
16.7., von 9 bis 16 Uhr in den 
Sporthallen der Lessing-Real-
schule und der Loretto-Grund-
schule in der Wiehre. Kurslei-
ter ist Mark Bottke, Manager 
im Sozial- und Gesundheitswe-
sen sowie zertifizierter Trainer 
für Kampfkunst. Die Kursge-
bühr beträgt 75 Euro.
Informationen und Anmeldung 
zu beiden Kursen beim Verein Siche-
res Freiburg unter Tel. 201-4880, auf 
www.sicheres-freiburg.de oder per 
E-Mail an: kriminalpraevention@ 
stadt.freiburg.de

Freiburg-Rad kann jetzt auch Lasten tragen
Ein Leben ohne (eigenes) Auto ist zumindest in einer Stadt wie Freiburg problemlos möglich. Mit 
Bus, Bahn oder dem Fahrrad gelangt man überall schnell und bequem hin. Was aber tun, wenn 
es mal etwas Schweres zu transportieren gibt? Die passende Lösung liefert das „Lastenvelo 
Freiburg“. In Zusammenarbeit mit der Stadt hat der kostenlose Lastenradverleiher jetzt seinen 
Fuhrpark erweitert: Das quietschgrüne „Bullitt“ schaut dem Freiburg-Rad nicht nur zufällig 
zum Verwechseln ähnlich. Projektleiter Florian Schneider (auf dem Bild) erklärt, warum sich 
die Stadt für anderthalb Jahre die Werbeflächen auf dem Lastesel und damit den Einfluss aufs 
Design gesichert hat: „Das ist eine klassische Win-win-Situation. Der kostenlose Lastenrad-
verleih setzt sich genau wie wir für eine umweltfreundliche Mobilität ein.“ Lastenvelo Freiburg 
funktioniert ähnlich wie Carsharing, ist für registrierte Nutzer aber völlig kostenlos. Das nicht-
kommerzielle Projekt finanziert sich aus Spenden sowie der Vermarktung der Werbeflächen auf 
den Lastenrädern. Nähere Infos unter www.lastenvelofreiburg.de (Foto: A. J. Schmidt)

Gutes Zeugnis für die  
Freiburger Innenstadt

Ergebnis der Studie „Innenstadtbarometer Einzelhandel“ liegt vor

Das Erscheinungsbild der 
Innenstadt sowie deren 

Sicherheit sorgten vor ein-
einhalb Jahren für große 
Diskussionen. Viele Einzel-
händler sahen hier Defizite. 
Die von der Freiburger Wirt-
schaft Touristik und Messe 
(FWTM) GmbH daraufhin in 
Auftrag gegebene Studie 
„Innenstadtbarometer Ein-
zelhandel“ attestiert der 
Freiburger City jedoch ein 
gutes Zeugnis.

„Der Freiburger Innenstadt-
einzelhandel ist ein Besucher-
magnet, und die Besucher von 
Nah und Fern sind mit der Si-
cherheit und der Sauberkeit 
innerhalb der Stadt zufrieden.“ 
So fasste FWTM-Geschäfts-
führer Bernd Dallmann die 
Ergebnisse der Studie „Innen-
stadtbarometer Einzelhandel“ 
zusammen, die im Herbst 2014 
für 46 500 Euro beim deutsch-
landweit tätigen Beratungsun-
ternehmen „cima“ in Auftrag 
gegeben wurde. Damals hatten 
sich mehrere Einzelhändler 
über eine verschmutze Innen-
stadt und vermehrte Bettelei 
beklagt. 

Im Rahmen des City-Qua-
litätschecks wurden alle 597 
Freiburger Einzelhandelsun-
ternehmen im Gebiet zwischen 
Bahnlinie, Friedrich-/ und Leo-
poldring, Schreiber- und Drei-
samstraße sowie dem Schloss-
berg- und Schwabentorring 
untersucht und zusätzlich 616 
Kundeninterviews geführt. 
Herausgekommen ist ein gutes 
Zeugnis, das für Einzelhändler 
und die Stadt Freiburg glei-
chermaßen gilt. 

Kunden und Einzelhändler 
bewerten unterschiedlich

Laut der Studie bewerten die 
Kunden das Erscheinungsbild 
der Freiburger Innenstadt po-
sitiv, das Einzelhandelsangebot 
wurde mit seinem umfassen-
den Branchenspektrum als gut 
eingestuft, die Fußgänger- und 
Fahrradfreundlichkeit wur-
de hoch bewertet und auch in 
puncto Sicherheit zeigten sich 
die Befragten zufrieden. „Der 
City-Qualitätscheck und die 
Kundenbefragungen habe er-
geben, dass die Händler sich 
auf einem hohen Niveau bewe-
gen, sich gut präsentieren und 
die Innenstadt ein positives 

Image bei den Besucherinnen 
und Besuchern hat“, freute 
sich Oberbürgermeister Dieter 
Salomon. 

Das Meinungsbild der Ein-
zelhändler ist hingegen nicht 
durchweg positiv. Vor allem 
bei der Sicherheit und Sau-
berkeit unterscheiden sich die 
Beurteilungen im Vergleich 
zu den Kundenbefragungen 
deutlich. Beim Erscheinungs-
bild gibt es von den Händlern 
nur die Note 3,4 (Kundennote 
2), ebenso bei der Sicherheit 
(3,5 statt 2,1). Signifikante Ab-
weichung ergeben sich auch 
bei der Bewertung der Pkw-
Erreichbarkeit beziehungswei-
se der Parkmöglichkeiten im 
Stadtzentrum. Diese erhalten 
von den Einzelhändlern mit ei-
ner Durchschnittsnote von 4,2 
beziehungsweise 4,0 genau wie 
von den Kunden (3,0 und 3,4) 
die schlechteste Benotung. 

Bernd Dallmann war ob der 
guten Ergebnisse zwar nicht 
überrascht, versprach aber den-
noch, sich nicht auf den Lor-
beeren auszuruhen. Daher ist 
angedacht, die Studie zukünf-
tig in regelmäßigen Abständen 
zu wiederholen. 
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Öffentliche
Ausschüsse

Zu den öffentlichen Sitzungen der 
Ausschüsse sind alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger herzlich 
willkommen. Die Tagesordnungs-
punkte werden – sofern bei 
Redaktionsschluss bekannt – unten 
aufgeführt oder sind in der Regel 
eine Woche vor der Sitzung im 
Internet unter www.freiburg.de/GR 
abrufbar. Für Hörgeräteträger/ 
-innen gibt es im Ratssaal eine 
induktive Höranlage.

Gemeinderatsitzung Di, 21.6.
1) VAG: Erweiterung der Betrau-
ung auf die Schauinslandbahn, 
2) ArTik: aktueller Sachstand, 3) 
Zuordnung des Kinderbüros zum 
Jugendbildungswerk Freiburg, 4) 
Beteiligungshaushalt: a) Rückblick, 
b) Ausblick, 5) SGB II im Jobcenter: 
Bericht über die Entwicklung 2015, 
6) Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz: 
Informations-, Beratungs- und 
Beschwerdestelle (IBB-Stelle), 7) 
Entwicklung der Wohnungslosen-
hilfe, 8) Grundsatzbeschluss im 
Umgang mit Gewerbeflächen im 
städtischen Eigentum und Nutzung 
des stadteigenen Grundstücks in 
der Heuweiler Straße, 9) Cashpool 
der Stadt Freiburg und ihrer Betei-
ligungen: Erweiterung der Inan-
spruchnahme, 10) Sperrzeit für die 
Außenbewirtung von Gaststätten 
anlässlich der Fußball-EM, 11) Ent-
wurfsfassung des „Perspektivplan 
Freiburg 2030 – Sieben Werkzeuge 
für die strategische Steuerung der 
Freiraum- und Siedlungsentwick-
lung“, 12) Neue Wohnbauflächen 
„Zähringen Nord“: Kooperatives 
städtebauliches Entwicklungs-
verfahren, 13) Breisacher Hof: a) 
Erhalt der Gebäude 2 f und 2 g, b) 
Weiteres Vorgehen bei der Mehr-
fachbeauftragung, c) Information 
über die Aufwertung des Bolzplat-
zes, 14) Entwicklungsmaßnahme 
Vauban: Abschlussbericht, 15) 
Konzept „Barrierefreie öffentliche 
Räume / barrierefreie Innenstadt“: 
Zwischenbericht, 16) Konzept zur 
Entwicklung von Kleingärten und 
Flächen für andere gärtnerische 
Freizeitnutzungen in Freiburg: 
Information über die Vergabe und 
das beabsichtigte Vorgehen, 17) 
Sanierung Dreisamhalle: Grund-
satzbeschluss, 18) Ausscheiden von 
Stadtrat Hendrijk Guzzoni aus dem 
Gemeinderat, 19) Verpflichtung 
von Ergün Bulut als Stadtrat, 20) 
Änderungen in der Zusammenset-
zung gemeinderätlicher Ausschüs-
se und anderer Gremien
Neuer Ratssaal im  
Innenstadtrathaus 15 Uhr

Umweltausschuss Mo, 27.6.
1) Städtisches Forstamt: Be-
triebsplanung für das Forstwirt-
schaftsjahr 2016 und Vollzug des 
Forstwirtschaftsjahres 2015
Großer Sitzungssaal im 
Technischen Rathaus 15 Uhr

Sportausschuss Mi, 29.6.
1) Mountainbike-Übungsgelände, 
2) Bezuschussung von Investiti-
onsvorhaben der Sportvereine: 
Kriterien Sonderprogramm Kunst-
rasenplätze
Neuer Ratssaal  
im Innenstadtrathaus 16.15 Uhr

Kulturausschuss Do, 30.6.
1) Förderung Film: Sachstands-
bericht über das städtische 
Engagement, 2) Förderung 
Tanz: Sachstandsbericht über die 
Produktionsbedingungen der 
freien Tanzszene in Freiburg, 3) 
Kultur- und Kreativwirtschaft: 
Sachstandsbericht und Handlungs-
empfehlungen, 4) Stadtbibliothek: 
Tätigkeitsbericht 2015, 5) Aus-
stellungsplanung der städtischen 
Museen Freiburg für 2016/2017, 6) 
Jahresbericht der städtischen Mu-
seen Freiburg 2015, 7) Benennung 
von Straßen, Wegen und Plätzen: 
Aktualisierung der Vormerkliste, 
8–10) Benennung von Straßen, We-
gen und Plätzen: a) zwei Straßen 
im Gewerbegebiet „Haid-Süd“, 
b) einer Straße im Areal „Güter-
bahnhof Nord“, c) einer Straße im 
Plangebiet Tränkematten Süd II
Neuer Ratssaal 
im Innenstadtrathaus  16.15 Uhr

Städtische
Bühnen

Kartenbestellung unter Telefon 
201-2853, Öffnungszeiten der  
Theaterkasse Bertoldstraße 46: 
Mo–Fr 10–18 Uhr, Sa 10–13 Uhr. In-
fos unter www.theater.freiburg.de

Fr, 17.6.
„Cosí fan tutte“, Oper 19.30 Uhr
„Ein Sommernachtstraum“ 20 Uhr
„Marta“, Performance 20 Uhr

Sa, 18.6.
„Ein Sommernachtstraum“ 16 Uhr
„Marta“, Performance 22 Uhr

So, 19.6.
„Geisterjagd durchs Theater“, 7+ 
 14 Uhr
„Ein Sommernachtstraum“ 
 15 und 18 Uhr Uhr
„Der Schmuck der Madonna“  
Oper 19 Uhr

Di, 21.6.
„Die kleine Zauberflöte“, 5+  
 11 Uhr
„Viva la libertá – es lebe die  
Freiheit“ 20.30 Uhr

Mi, 22.6.
„Der Schmuck der Madonna“  
Oper 19 Uhr

Do, 23.6.
„Klassik trifft Hip-Hop“ 19 Uhr
„Schöne neue Welt“ 20 Uhr
Fr, 24.6.
„Cosí fan tutte“, Oper 19.30 Uhr
„Viel gut essen“ 20 Uhr

Sa, 25.6.
„Der Feuervogel“, 5+ 19 Uhr
„Mefistofele“, Oper 19.30 Uhr

So, 26.6.
„Der Feuervogel“, 5+ 16 Uhr
„Sweeney Todd“ 18 Uhr

Mi, 29.6.
„Algorithmen“ 11 und 20 Uhr

Fr, 1.7.
„Die Möwe“ 19 Uhr
„Boom“, Tanzhappening 19.30 Uhr

Städtische
Museen

Augustinermuseum
Malerei, Skulptur und Kunst-
handwerk vom Mittelalter bis ins 
20. Jahrhundert mit Schwerpunkt 
auf der Kunst des Oberrheingebiets. 
Augustinerplatz, Tel. 201-2531,  
Di–So 10–17 Uhr
Ausstellungen
•  „Franz Xaver Hoch“ bis 8.1.2017
•  „In diesem Hause wohnt mein 

Schatz“ bis 8.1.2017
Führung
•  Die Highlights des Augustiner-

museums  
So, 19./26.6. 11 Uhr

Steckenpferd Kunst
•  „Mittelalterliche Glasmalerei“ 

Sa, 18.6. 14.30 Uhr
Kunstpause
•  „Die Malerei von  

Franz Xaver Hoch“ 
Mi, 22.6. 12.30 Uhr

•  „Der Hausbuchmeister“ 
Mi, 29.6. 12.30 Uhr

Konzerte
•  Orgelmusik im Museum 

Sa, 18./26.6. 12 Uhr
•  Welte-Konzert 

So, 5.6. 11.30 Uhr
Für Familien und Kinder
•  Familiennachmittag „Mittelalter-

liche Spielkiste“, 5+ 
So, 26.6. 14 Uhr

Museum für Neue Kunst
Expressionismus, Neue Sachlich-
keit, Abstraktion nach 1945, neue 
 Tendenzen. Marienstraße 10a,  
Tel. 201-2581, Di–So 10–17 Uhr
Ausstellung
•  „Peter Zimmermann“ bis 19.6.
Führungen
•  „Peter Zimmermann“ 

So, 19.6. 15 Uhr
•  „Kunstdialog zu Julius Bissier“  

Sa, 25.6. 15 Uhr
•  „Sammlungspräsentation – 

 Schaudepot“ 
So, 26.6. 15 Uhr

Kunsteinkehr
•  „Emil Weiß, Da-Sein, 1935“ 

Do, 23.6. 12.30 Uhr
•  „Oskar Kokoschka, Freiburg, 

1964“ 
Do, 30.6. 12.30 Uhr

Frühkunst
•  „Meret Oppenheim, Samenkorn, 

1954“ 
Fr, 24.6. 7.15 Uhr

Event
•  „Moving Image Fridays“ 

Fr, 26.6. 19 Uhr

Museum für Stadtgeschichte – 
Wentzingerhaus
Von der Gründung der Stadt bis zur 
Barockzeit. Münsterplatz 30, 
Tel. 201-2515, Di–So 10–17 Uhr
Freiburger Kurzgeschichten
•  „Das Wentzingerhaus als 

 Denkmal“ 
Fr, 24.6. 12.30 Uhr

•  „Die Zähringer“ 
Fr, 1.7. 12.30 Uhr

Event
•  „Im Straßenbahn-Erlebniswagen 

auf den Spuren des Bobbele“  
(Anmeldung: 3689510,  
info@vhs-freiburg.de) 
Fr, 24.6. 15.45 Uhr

Archäologisches Museum 
Colombischlössle (Arco)
Archäologische Funde von der 
Altsteinzeit bis zum Mittelalter. 
Colombischlössle, Rotteckring 5, 
Tel. 201-2574, Di–So 10–17 Uhr
Ausstellung
•  „Kultur – Umwelt – Wandel. 

Steinzeit und Bronzezeit am 
südlichen Oberrhein“

Führungen
•  „Keltische Prominenz am 

 Oberrhein“ 
So, 19.6. 12 Uhr

•  „Kultur und Natur“ 
Kombiführung 
Sa, 25.6 14 Uhr

Für Familien und Kinder
•  „Kinder führen Kinder“, 7+ 

Sa, 18.6. 15 Uhr
•  Aktionstag „Metall – Feuer –Eis“ 

(Anmeld.: museumspaedagogik@
stadt.freiburg.de) 
So, 26.6. 11 – 16 Uhr

Museum Natur und Mensch
Naturwissenschaftliche Funde, 
Mineralien, Edelsteine, Fossilien, 
Tier- und Pflanzenpräparate und 
Sonderausstellungen der Ethno-
logischen Sammlung. Gerberau 32, 
Tel. 201-2566, Di–So 10–17 Uhr
Ausstellung
•  „Mythen“ bis 5.2.2017
Führungen
•  „Kultur und Natur“ 

Kombiführung 
Sa, 25.6 14 Uhr

•  „Mythen“ 
Do, 26.6. 14 Uhr

Kunsthaus L6
Städtisches Kunst- und Ausstellungs-
haus, Lameystr. 6, Öffnungszeiten: 
Do / Fr 16–19 Uhr, Sa / So 11–17 Uhr 
www.freiburg.de/kunsthausl6
Ausstellungen
•  „Biennale de la Photographie“ 

 bis 31.7.
•  „Crystal Death“ bis 31.7.

Planetarium

Richard-Fehrenbach-Planetarium, 
Bismarckallee 7g, Internet:  
www.planetarium.freiburg.de
Hauptprogramm
•  „Zeitreise – vom Urknall zum 

Menschen“ Sa, 19.30 Uhr
•  „Die Macht der Sterne“ 

 Di, 19.30 Uhr
•  „Zurück in die Heißzeit“ 

 Fr, 19.30 Uhr
Familienprogramm (8+)
•  „Expedition Sonnensystem“ 

 Mi / Sa / So, 15 Uhr
Kinderprogramm
•  „Siri vom Rande der Milchstraße“ 

 Fr, 15 Uhr

Städtische
Bäder

Keidel Mineral-Thermalbad
An den Heilquellen 4, Tel. 2105-850
täglich 9–22 Uhr

Freibäder:
• Strandbad
Schwarzwaldstr. 195, Tel. 2105-560
täglich 12–19 Uhr

• St. Georgen
Am Mettweg 42, Tel. 2105-580
täglich 12–19 Uhr

• Lorettobad
Lorettostr. 51a, Tel. 2105-570
täglich 12–19 Uhr

Hallenbäder:
• Faulerbad
Faulerstraße 1, Tel. 2105-530
bis einschließlich 15.9. geschlossen

• Haslach
Carl-Kistner-Str. 67, Tel. 2105-520
Mo geschlossen 
Di–Fr 14–21Uhr 
Sa, So 9–20 Uhr

• Westbad
Ensisheimer Str. 9, Tel. 2105-510
Mo, Mi, Fr 10–21 Uhr 
Di, Do 7–21 Uhr 
Sa, So 10–18 Uhr

• Hochdorf
Hochdorfer Str. 16 b, Tel. 2105-550
Mo, Mi geschlossen 
Di, Do 15–20 Uhr 
Do 9.30–11 Uhr  
 (nur Senioren und Schwangere) 
Fr 18–21 Uhr 
 (Kinder-Spielnachm. 15–18 Uhr) 
Sa 12–18 Uhr 
So 8.30–13 Uhr

• Lehen
Lindenstraße 4, Tel. 2105-540
Di–Fr 14–16 Uhr 
Sa–Mo geschlossen

Stadtbibliothek
Freiburg

Hauptstelle am Münsterplatz
Münsterplatz 17, Tel. 201-2207, 
Di–Fr 10–19 Uhr, Sa 10–14 Uhr (auch 
in den Ferien regulär geöffnet!)
Vorlesen auf Italienisch für Kinder 
Sa, 18.6. 11 Uhr
„eReader – So geht’s! Onleihe-
Sprechstunde“ 
Fr, 24.6. 17.30 Uhr
„Nackte Hochzeit – Wie ich China 
lieben lernte“, Lesung 
Fr, 24.6. 19.30 Uhr
Vorlesen auf Italienisch für 
Erwachsene  
Sa, 25.6. 11 Uhr
Vorlesestunde für Kinder mit 
 Felizitas Lacher
Mi, 29.6. 16 Uhr
Stadtteilbibliothek Haslach
Staudingerstraße 10, Tel. 201-2261, 
Di–Fr 13–18 Uhr
„Die halbe Vorlesestunde, 3+ 
Mi, 29.6. 17 Uhr
„Kein Tag für Juli“ 
Bilderbuchkino, 4+ 
Mi, 22.6. 15 Uhr

Stadtteilbibliothek Mooswald
Falkenbergerstraße 21,  
Tel. 201-2280, Di, Fr 9–13 Uhr,  
Mi 14–18 Uhr, Do 9–18 Uhr
„Was sagt Dein Papa,  
Willi Wiberg?“, Erzähltheater, 3+ 
Do, 30.6. 15.30 Uhr

Kinder- und Jugendmediothek 
(KiJuM) Rieselfeld
Maria-von-Rudloff-Platz 2, Tel. 201-
2270, Di–Fr 13–18, Mi 10–18 Uhr
Frühlingszeit – Vorlesezeit, 3+ 
Di, 21.6. 15.30 Uhr

Infopoint Europa
Stadtbibliothek, Hauptstelle am 
Münsterplatz 17, Tel. 201-2290, 
Sprechzeiten: Di, Mi, Fr 14–16 Uhr 
und nach Vereinbarung

Dies &
Jenes

Wegweiser Bildung
Stadtbibliothek, Hauptstelle am 
Münsterplatz 17, Tel. 201-2020, 
webi@bildungsberatung-freiburg.de 
Öffnungszeiten: Di 10–13 / 14–18 
Uhr, Mi / Fr 14–17 Uhr, Do 15–19 Uhr. 
Zugang zu Infomaterialien auch 
während der Öffnungszeiten der 
Stadtbibliothek.

Lebenslagenbezogene Beratung 
fachspezifischer Anbieter:
•  „Qualifizierung, Beschäftigung, 

Bewerbung“, Agentur für Arbeit 
Freiburg, jeden 1. und 3. Diens-
tag im Monat 15–16 Uhr

•  „Berufliche Orientierungsbera-
tung“, Regionalbüro für berufli-
che Fortbildung, jeden 1. und 3. 
Mittwoch im Monat  14–17 Uhr

•  „Ausbildung und Karriere im 
Handwerk“, Handwerkskammer 
Freiburg, jeden Donnerstag 
 15–17 Uhr

Naturerlebnispark Mundenhof
Ganzjährig rund um die Uhr zu-
gänglich. Eintritt nur bei Sonderver-
anstaltungen, Parkgebühr 5 Euro. 
Infos unter Tel. 201-6580
Sommersonnenwendfeuer 
Di, 21.6. ab 20 Uhr
Plan-Afrikafest 
So, 26.6. 11–17 Uhr

Waldhaus Freiburg
Bildungs- und Informations zentrum 
zu Wald und Nachhaltigkeit,  
Wonnhaldestr. 6, Tel. 89 64 77-10,  
www.waldhaus-freiburg.de 
Öffnungszeiten: Di–Fr 10–17, So und 
Feiertage 12–17 Uhr, telefonische 
Anfragen und Reservierungen: 
Di–Fr 9–12.30 Uhr, Do/Fr zusätzlich 
14–16.30 Uhr. 
Fräulein Brehms Tierleben 
So, 26.6. 14 und 16 Uhr
Sonntagswerkstatt: Familien-
backtag mit „Büschelebinden“ 
(Anmeld. bis Mi, 22.6.) 
So, 26.6. 14–18 Uhr
Grünholzwerkstatt: Schöne 
 Staudenhalter für den Garten 
(Anmeld. bis Di, 28. 6.) 
Sa, 2.7. 14–17 Uhr
Wanderung: Natur und Kultur des 
Schauinslands 
(Anmeld. bis Di, 28.6.) 
So, 3.7. 11–16 Uhr

Schwerpunktaktionen des 
Gemeindevollzugsdienst
Parkierung im Stadtteil 
 Betzenhausen-Bischofslinde 
Mo, 20.6. – Fr, 24.6.

Musikschule Freiburg
Turnseestraße 14, Tel. 88 85 12 80, 
www.musikschule-freiburg.de

Volkshochschule
Freiburg

VHS im Schwarzen Kloster: Rotteck-
ring 12; www.vhs-freiburg.de,  
Tel. 3 68 95 10, Öffnungszeiten:  
Mo–Do 9–18 Uhr, Fr 9–12.30 Uhr
„Säure-Basen-Balance: Was ist das 
und was bringt es mir?“, Vortrag 
Mo, 20.6. 19.30 Uhr
„Gesetzliche Betreuung – Fluch 
oder Segen“, Vortrag 
Mo, 20.6. 20 Uhr
„Gesunde Ernährung für Hund und 
Katze“, Vortrag 
Do, 23.6. 19.30 Uhr
„Pauline Viardot-Garcia – eine fas-
zinierende Künstlerin des 19. Jh.“ 
Fr, 24.6. 20 Uhr
„Das Bedingungslose 
 Grundeinkommen“, Vortrag 
Mi, 29.6. 20 Uhr
„Reise in die italienische 
 Renaissance“, Vortrag 
Fr, 1.7. 19 Uhr

Samstagsuni
•  „Die Zähriner“ 

Sa, 18.6. 11.15 Uhr
•  „Minnesang – Formen der Rezep-

tion mittelalterlicher Liebeslyrik 
im Wandel der Zeit“ 
Sa, 25.6. 11.15 Uhr

Abfall &
Recycling

Recyclinghöfe
Anlieferung von Wertstoffen, 
Gebrauchtwaren, Schnittgut und 
Schadstoffen aus Privathaushalten
St. Gabriel (Liebigstraße)
Di 9–12.30 / 13–18 Uhr 
Fr, Sa 8–13 Uhr 
Warenbörse Mo, 14–16 Uhr
Haslach (Carl-Mez-Straße 50)
Do 8–16 Uhr 
Sa 9–16 Uhr
Waldsee (Schnaitweg 7)
Mi 9–16 Uhr 
Sa (keine Schadstoffe) 9–13 Uhr

Umladestation Eichelbuck
Eichelbuckstraße, Tel. 7 67 05 70 
Anlieferung von Sperrmüll 
Mo–Do 7.15–11.45 / 13–16 Uhr 
Fr 7.15–12.15 / 13–15.30 Uhr 
1. Samstag im Monat 9–12.45 Uhr

Schadstoffmobil
Abgabe von Reinigungsmitteln,
Medikamenten, Chemikalien,
Pestiziden, Altöl, Farben etc.

Ämter &
Dienststellen

Amt für Kinder, Jugend und 
Familie
Kaiser-Joseph-Straße 143, Empfang: 
Tel. 201-8310, www.freiburg.de/aki
Mo–Do 7.30–16.30 Uhr 
Fr 7.30–15.30 Uhr
Bitte gesonderte Öffnungszeiten in 
den Fachbereichen beachten.

Amt für Soziales und Senioren
Fehrenbachallee 12, Empfang: 
Tel. 201-3507, www.freiburg.de/ass
Mo, Mi, Fr 8–11 Uhr 
sowie nach Vereinbarung
Bitte gesonderte Öffnungszeiten in 
den Fachbereichen beachten.

Amt für Wohnraumversorgung
Auf der Zinnen 1, Tel. 201-3201, 
www.freiburg.de/awv
Mo, Mi, Do 8–11.30 Uhr 
sowie nach Vereinbarung

Ausländerbehörde
Basler Str. 2, Tel. 201-4932, www.
freiburg.de/auslaenderbehoerde
Mo, Di, Do, Fr 8–12 Uhr 
Mi 13.30–17 Uhr

Beratungszentrum Bauen
Fehrenbachallee 12, Tel. 201-4390, 
www.freiburg.de/bzb
Mo–Fr 8–12.30 Uhr 
Do 8–18 Uhr

Bürgeramt
Basler Str. 2, Tel. 201-0, 
www.freiburg.de/buergeramt
Mo, Di, Fr 7.30–12 Uhr 
Do 7.30–12 / 13–16 Uhr 
Mi 7.30–20 Uhr 
(ab 18 Uhr eingeschränkte Leistung) 
Sa 9.30–12.30 Uhr
(Sa nur eingeschränkte Leistung)

Bürgerberatung im Rathaus
Rathausplatz 2-4, Tel. 201-1111, 
www.freiburg.de/buergerberatung
Mo–Do 8–17.30 Uhr 
Fr 8–16 Uhr

Fundbüro
Merianstraße 16, Tel. 201-4827 oder 
-4828, www.freiburg.de/fundbuero
Mo–Fr 8–12 Uhr 
Mi 13.30–17 Uhr

Informations-, Beratungs- und 
Vormerkstelle (IBV) Kita
Kaiser-Joseph-Straße 143, Zimmer 
303/304, Tel. 201-8408, E-Mail:  
kinderbetreuung@stadt.freiburg.de
Telefonzeiten:
Mo bis Fr 8–12 Uhr
Mo und Mi 13–16 Uhr
Besuchszeiten:
Mo, Mi, Fr 8–11 Uhr 
sowie nach Vereinbarung

Kinderbüro
Günterstalstr. 17, Tel. 201-3456 
www.freiburg.de/kinder
Mo, Di, Do 14–16 Uhr 
Mi 10–12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung

Seniorenbüro
Fehrenbachallee 12, Tel. 201-3032, 
www.freiburg.de/senioren
Mo, Di, Do, Fr  10–12 Uhr 
Nachmittags nach Vereinbarung

Standesamt
Rathausplatz 2-4, Tel. 201-3158, 
www.freiburg.de/standesamt
Mo, Di, Do, Fr  8–12 Uhr 
Mi 9–17 Uhr 
sowie nach Vereinbarung.
In den Ortschaften ist die jeweilige 
Ortsverwaltung zuständig.

Wohngeldstelle
Fahnenbergplatz 4, Tel. 201-5480, 
www.freiburg.de/wohngeld
Mo 10.30–15 Uhr 
Mi  7.30–11.30 Uhr 
Do  8–11.30 Uhr
Telefonische Erreichbarkeit: 
Mo–Do  8–12 / 13–15.30 Uhr  
Fr  8–12 Uhr

STÄDTISCHE TERMINE UND ÖFFNUNGSZEITEN VOM 17. JUNI BIS 1.  JULI 2016

Summ, summ, summ – immer weniger Bienchen summen herum
Emsig fliegen die Bienen von Blüte zu Blüte, sammeln dabei Nektar und bestäuben so nebenbei 
die Pflanzen. 85 Prozent der Erträge im Pflanzen- und Obstbau in Deutschland hängen von der 
Bestäubung durch Honigbienen ab. Die werden aber, unter anderem wegen des Bienensterbens, 
seit Jahren immer weniger. Mit einem neu angelegten Bienengarten setzt der Mundenhof sich 
für das Überleben der nützlichen Insekten ein. Der Garten, der sich direkt am Haupteingang 
des Mundenhofs befindet, und seine Umgebung dienen zu allererst der Versorgung von Bienen 
und anderen Insekten mit Nektar und Pollen. Darüber hinaus bekommen Besucherinnen und Be-
sucher Anregungen, wie sie zu Hause im eigenen Garten zum Schutz der Insektenwelt betragen 
können. Dazu können auch die vier Imker, die den Bienengarten betreuen und von denen zu den 
Öffnungszeiten immer einer vor Ort ist, befragt werden.
Geöffnet ist der Garten donnerstags von 16–18 Uhr und sonntags von 14–17 Uhr, oder wenn das 
Tor offen ist. Der Eintritt ist frei. (Foto: A. J. Schmidt)
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Jugend erobert  
das Rathaus

Beim Aktionstag war für alle was dabei

Dass Kommunalpolitik 
nicht nur dröge und 

trocken sein muss, davon 
haben sich beim Aktionstag 
„Jugend im Rathaus“ ver-
gangenen Samstag zahlrei-
che Jugendliche überzeugt. 

Von einem „Wollmob mit 
Oberbürgermeister“ über ei-
nem Bällebad im Gemeinde-
ratssaal bis hin zu sportlicher 
Aktivität war alles dabei, was 
jungen Menschen Spaß macht. 
Und nebenbei konnten sie mit 
Bürgermeistern, Gemeinde-
rätinnen und Gemeinderäten, 
Stadtplanern und Engagierten 
verschiedener Initiativen ins 
Gespräch kommen. 

Von Politikverdrossenheit 
war an diesem Tag keine Spur: 
Viele Jugendliche brachten auf 
Stellwänden, in Workshops und 
Gesprächsrunden ihre Ideen für 
eine bessere Zukunft zum Aus-
druck. Und wer weiß, vielleicht 
sitzt der eine oder die andere 
von ihnen bald im Gemein-
derat? Denn dass sie für eine 
Sache gemeinsam einstehen 
können, hat der Schülerrat ein-
drücklich bewiesen. Dieser hat-
te nämlich gegen das Jugendbü-
ro gewettet, dass sie es schaffen, 
300 Jugendliche Punkt 12 Uhr 
auf den Rathausplatz zu locken, 
um den Oberbürgermeister mit 
Wolle einzuwickeln. Sie haben 
gewonnen. 

„Zum Turme geschworen,  
gefällt mir die Welt“

Mit der „Langen Nacht der Türmer“ endet ein außergewöhnliches Theaterprojekt

Siebenhundertdreißig 
Türmerinnen und Türmer 

haben ein Jahr lang jeweils 
zur Sonnenaufgangs- oder 
Sonnenuntergangsstunde 
über die Stadt Freiburg ge-
wacht. Nun geht das Tür-
mer-Jahr zu Ende. In einer 
„Langen Nacht der Türmer“ 
von Samstag bis Sonntag, 
18. bis 19. Juni, verabschie-
det sich das Theater von 
dem Projekt und lässt die 
vergangenen 365 Tage Re-
vue passieren. 

„Zum Sehen geboren, zum 
Schauen bestellt, / zum Turme 
geschworen, gefällt mir die 
Welt. / Ich blick in die Ferne, 
ich seh in der Näh / den Mond 
und die Sterne, den Wald und 
das Reh.“ Rehe, wie sie der 
Türmer in Johann Wolfgang 
Goethes gleichnamigen Ge-
dicht gesehen hat, werden die 
Türmerinnen und Türmer wäh-
rend ihrer einstündigen Wach-
zeit auf dem Dach des Thea-
ters vermutlich  nicht gesehen 
haben, wohl aber viele Nacht-
schwärmer, die in den frü-
hen Morgenstunden über den 
Rotteckring huschten, oder ge-
hetzte Männer und Frauen, die 
nach einem langen Arbeitstag 
die Bahn noch erreichen woll-
ten. Seit dem 20. Juni 2015 lädt 
das Projekt „Die Türmer von 
Freiburg“ der Choreografin 
Joanne Leighton die Bewoh-
ner der Stadt dazu ein, für eine 
Stunde ohne Uhr, Handy oder 
andere Medien ihren Alltag 
hinter sich zu lassen und neue 
Perspektiven zu gewinnen; 
über die Stadt und sich selbst. 
„Die Resonanz auf das Projekt 
war überwältigend“, sagt Anne 
Kersting, die künstlerische 
Leiterin der Tanzsparte. Das 
Format „Die Türmer von …“ 

konzipierte und realisierte Jo-
anne Leighton 2011 zum ersten 
Mal für die französische Stadt 
Belfort. Es folgten Rennes und 
Laval in der Bretagne sowie 
Haguenau im Elsass. Doch in 
keiner dieser Städte seien vor 
Beginn des Projekts die Tür-
merplätze nahezu komplett be-
legt gewesen, wie in Freiburg, 
erzählt Anne Kersting. 

Die Motivationen der ins-
gesamt 730 Türmerinnen und 
Türmer, um für eine Stunde in 
einer Box aus Glas und Holz 
zu stehen und über die Stadt zu 
blicken, waren vielfältig: Eine 
ältere Dame, die ihr Leben lang 
in Freiburg wohnt, startete in 
ihren achtzigsten Geburtstag 
mit einer Stunde der Erinne-
rung, eine deutlich jünger Frau 
und Neu-Freiburgerin wollte 

sich einen Überblick über ihre 
zukünftige Heimat verschaf-
fen. 

730 Texte in zwölf Stunden

Zu hören sind diese zwei 
und 728 andere Türmerge-
schichten, die die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer di-
rekt nach ihrer Türmerstunde 
niedergeschrieben haben, in 
der „Langen Nacht der Tür-
mer“ von Samstag auf Sonn-
tag, 18. bis 19. Juni. Denn be-
vor die letzte Türmerin auf das 
Theaterdach steigt, werden ab 
Samstagabend, 20.03 Uhr, in 
einer zwölfstündigen Lesung 
die Texte aller Projektteilneh-
merinnen und -teilnehmer auf 
der Großen Bühne wiederge-
geben. 

Wem zwischendrin die 

Augen müde werden, darf es 
sich in seinem mitgebrachten 
Schlafsack gemütlich machen 
und in den 24 Meter hohen 
Bühnenhimmel schauen. Der 
letzte Text wird am Sonntag-
morgen gegen 6.26 Uhr verle-
sen, wenn die letzte Türmerin 
die Holzkonstruktion verlassen 
hat. Mit einem gemeinsamen 
Frühstück endet das einjährige 
Projekt. Außer den Erinnerun-
gen und den Texten wird von 
dem Künstlerprojekt nichts üb-
rigbleiben. „Der Turm wird in 
seine Bestandteile zerlegt und 
an eine Freiburger Schreinerei 
verschenkt“, sagt Anne Kers-
ting. 

„Die lange Nacht der Türmer“:  
Sa/So, 18./19.6., 20 – 8 Uhr, Theater 
Freiburg, bitte Schlafsäcke und 
Isomatten mitbringen, Eintritt frei

Ausflug in die  
Bronzezeit

Für einen Tag verwandelt 
sich das Archäologische Muse-
um in eine Handwerkstätte der 
Bronzezeit. Kinder und Fami-
lien erfahren am Sonntag, 26. 
Juni, alles rund um das Leben 
der Menschen gegen Ende des 
3. Jahrtausends vor Christus.

Im Mittelpunkt steht die 
Technik des Bronzegusses, 
eine Innovation, die das Leben 
unserer Vorfahren nachhaltig 
veränderte. Der Archäotechni-
ker Bastian Asmus führt vor, 
wie mit Hilfe von Blasebälgen 
die extrem hohe Temperatur 
von etwa 800 Grad erreicht 
wird, die notwendig ist, um das 
Metall zum Schmelzen zu brin-
gen. Die Zuschauer können 
anschließend zugucken, wie 
er die glühend heiße Bronze 
in Steinformen gießt, um da-
raus Werkzeuge, Waffen oder 
Schmuck herzustellen. 

Im Colombipark steht ein 
Zelt, in dem Kinder und Jugend-
liche kleine Vogelfiguren nach 
den Originalfunden in Zinn 
gießen und bearbeiten können. 
Mitglieder des Jugendclubs 
des Museums – das Kulturlot-
senteam – erklären anhand von 
anschaulichen Modellen Tech-
nik, Handwerk und Alltag in 
der Bronzezeit und beantwor-
ten die Fragen der Neugierigen. 
Auf der Feuerstelle neben dem 
Haus wird Stockbrot wie in der 
Urzeit gebacken. Stündlich fin-
den Familienführungen durch 
die Ausstellung statt.

Bronzezeit-Tag im und ums 
Colombischlössle, So, 26.6., 11–16 
Uhr, Eintritt 5 Euro, erm. 2 Euro

Ohne Uhr, ohne Handy – den Blick nur auf die Stadt und sich selbst gerichtet, so erlebten 
730 Türmerinnen und Türmer ihre Türmerstunde.  (Foto: C. Kecskeméthy)

Exkursion auf 
den Schönberg
Bis 2017 wird der Ma-

nagementplan für das Natura-
2000-Gebiet erstellt. Dieser 
Managementplan dient als 
Grundlage für die Erhaltung 
wertvoller Lebensräume und 
Arten von europäischer Bedeu-
tung. Während der Planerstel-
lung haben die Bürgerschaft 
sowie Vertreterinnen und Ver-
treter von Verbänden, Gemein-
den und Behörden mehrfach 
die Gelegenheit, sich über die 
Planungen zu informieren und 
aktiv daran mitzuwirken.

Zum Auftakt lädt das Referat 
Naturschutz und Landschafts-
pflege des Regierungspräsidi-
ums Freiburg am Mittwoch, 
den 22. Juni, zu einer Exkursi-
on in das FFH-Gebiet (Fauna-
Flora-Habitat-Gebiet) „Schön-
berg mit Schwarzwaldhängen“ 
und das Vogelschutzgebiet 
„Schönberg bei Freiburg“ ein. 
Vor Ort werden Lebensräume 
und Arten von europäischer 
Bedeutung, die im Manage-
mentplan bearbeitet werden, 
vorgestellt. Alle Interessierten 
sind herzlich eingeladen.

Treffpunkt: Mi, 22.6., 15 Uhr, 
am Parkplatz bei der Berghauser 
Kapelle

Fotoausstellung 
„Das Porträt“
Im Rahmen der Biennale 

de la Photographie finden im 
Kunsthaus L 6, im Centre Cul-
turel Français Freiburg (CCFF) 
sowie im T 66 Kulturwerk vom 
18. Juni bis 31. Juli Ausstellun-
gen statt, die sich mit der Gat-
tung des Porträtfotos auseinan-
dersetzen. 

Die Gruppenausstellung im 
Kunsthaus L 6 „Der Andere 
und der Gleiche“ zeigt, wie 
sich die zeitgenössische Foto-
grafie mit diesem Genre aus-
einandersetzt. Fotografien von 
Maskierten und Kostümierten 
der schwäbisch-alemannischen 
Fasnacht werden ebenso ge-
zeigt wie Fotos, die Situatio-
nen und Menschen als Zeit-
dokumente und fotografische 
Notizen auf Film festhalten. 
Im CCFF sind Bilder zu indi-
vidueller und sozialer Identität 
zu sehen, im T 66 Fotos von Ju-
gendlichen in Spiegeln.

Ausstellungseröffnung im 
Kunsthaus L 6 ist am Freitag, 
17. Juni, um 18.30 Uhr.

Biennale de la Photographie: 
L 6, Lameystr. 6, CCFF, Münsterplatz 
11, T 66, Talstr. 66, 18.6.–31.7., zu 
den jeweiligen Öffnungszeiten, 
Eintritt frei

Spenden machten 
Operation möglich

Junge Frau aus Wiwilí gerettet

Ende Februar 2015 kam 
ein Hilferuf aus Frei-

burgs Partnerstadt Wiwilí, 
der über den Freiburger 
Freundschaftsverein auch 
die Stadtverwaltung er-
reichte. Die damals 16-jäh-
rige Rita Blandón, hieß es 
in einer Mail, leidet seit 
ihrer Geburt unter der 
Fallot‘schen Tetralogie, ei-
nem angeborenen Herzfeh-
ler. Ohne eine Operation 
würde die junge Frau daran 
sterben. 

Auf Initiative von Oberbür-
germeister Dieter Salomon 
hat sich auch die Stadt an den 
Spenden beteiligt. Entschei-

dende Beiträge zur Finanzie-
rung der Reise und der Ope-
ration kamen vom Freiburger 
Wiwilí-Verein, vom Freibur-
ger Verein „Kinderherzen ret-
ten“ und von der Uniklinik. 
Mittlerweile wurde Rita, die 
zusammen mit ihrer Mutter 
sechs Wochen in Freiburg war, 
erfolgreich operiert. Vor ih-
rer Heimreise bedankte sich 
die junge Patientin bei Dieter 
Salomon, dem Ärzteteam um 
Friedhelm Beyersdorf, Brigitte 
Stiller und Johannes Kroll so-
wie Josephine Fuchs vom Ver-
ein „Kinderherzen retten“. 

Nähere Informationen unter:  
www.kinderherzen-retten.de

Die Patientin Rita Blandón aus Nicaragua, ihre Mutter und 
ihre „Retter“.  (Foto: A. J. Schmidt)

Stadt sucht  
Kioskbetreiber
Das städtische Forstamt 

schreibt die Verpachtung eines 
Kiosks im neuen Mehrzweck-
gebäude am Opfinger See aus. 
Das Gebäude hat eine Fläche 
von 24 Quadratmetern für den 
Kiosk, eine Freisitzfläche für 
40 Personen, eine Toilettenan-
lage und rund 20 Quadratmeter 
Lagerfläche. Die Pacht wird 
für vier Jahre und vier Mona-
te vergeben, als jährliche Be-
triebszeit ist Ostern bis Ende 
Oktober vorgesehen. Innerhalb 
dieser Zeit soll an jedem Schul-
ferientag, an jedem Feiertag so-
wie an Sommertagen mit min-
destens 25 Grad geöffnet sein. 

Zu den Pachtbedingungen 
gehört neben der Übernahme 
von Teilen der Kücheneinrich-
tung unter anderem auch die 
Reinigung der Toilettenanla-
gen sowie die Säuberung der 
Liegewiese. Nur gut, dass auch 
die Verwendung von Mehrweg-
geschirr verpflichtend vorge-
schrieben ist – das reduziert die 
Müllmenge erheblich.

Interessenten müssen ihr Angebot 
bis Montag, den 4. Juli, beim 
Forstamt einreichen. Der vollstän-
dige Ausschreibungstext findet 
sich im Internet unter  
www.freiburg.de/ausschreibungen

Buchvorstellung  
zu Joseph Wirth

In diesen Tagen erscheint 
ein Buch über den ehemaligen 
Reichskanzler Joseph Wirth 
(1879–1956). Die Autoren 
Bernd Braun und Ulrike Hörs-
ter-Philipps entwerfen anhand 
von Fotos, Faksimiles und Ka-
rikaturen ein spannendes poli-
tisches Porträt des Freiburger 
Zentrumspolitikers. 

Am Donnerstag, dem 30. 
Juni, um 11 Uhr findet eine 
öffentliche Präsentation des 
Buchs mit dem Titel „In jeder 
Stunde Demokratie!“ im neuen 
Ratssaal des Rathauses statt. 
Alle Interessierten sind herz-
lich eingeladen.

Von Jugendlichen „umgarnt“ wurde Dieter Salomon beim 
Aktionstag „Jugend im Rathaus“.  (Foto: A. J. Schmidt)

Tag der Musik  
in der Altstadt
Am Samstag, 18. Juni, 

steht die Freiburger Innenstadt 
wieder ganz im Zeichen der 
Blas- und Akkordeonmusik. 
Auf Einladung des Kulturamts 
präsentieren an diesem Tag 18 
Musikvereine die schönsten 
Stücke aus ihrem breit gefä-
cherten Repertoire. Gespielt 
wird in Ober- und Unterlin-
den, auf dem Rathausplatz, 
vor dem Regierungspräsidium, 
auf dem Kartoffelmarkt, in 
der Schusterstraße beim Kauf-
hof, auf dem Brunnenplatz bei 
Karstadt und auf dem Platz 
beim Schwarzen Kloster. Nicht 
dabei sind wegen Bauarbeiten 
in diesem Jahr der Augustiner-
platz und der Musikpavillon im 
Stadtgarten. 

Die Open-Air-Konzerte 
beginnen jeweils um 10.30 
Uhr und um 12 Uhr. An vier 
Orten (Rathausplatz, Kartof-
felmarkt, Ober- und Unterlin-
den) schließt sich ein weiteres 
Konzert um 13.30 Uhr an. Bei 
Regenwetter fällt der Tag der 
Musik ersatzlos aus.



Seite 8 · Nr. 674 · 17. Juni 2016

F
STADT

REIBURG
BESTATTUNGS
DIENST

✆

Einladung zu einer Tasse
Kaffee und Kuchen
Wir unterhalten uns gerne mit Ihnen
über Ihre Fragen zu Ihrer Immobilie.
Einfach vorbei schauen oder anrufen
Mo.-Fr. von 08.-17.00 Uhr.
Wir freuen uns auf Sie!

DI Didier Immobilienberatung
Frau Katharina Wegner
Goethestraße 57, 79100 Freiburg
Tel. 0761.88 14 88 90
www.didierimmobilienberatung.de

Ohne ausräumen und 
Beleuchtung nach Wunsch

pflegeleicht und 
hygienisch

Einladung zur

DECKENSCHAU

Wir informieren Sie gern über die Möglichkeiten dieses 
einzigartigen und über 30 Jahre bewährten Deckensystems!

PLAMECO-Fachbetrieb Spantbest BV, Van Voordenpark 20, 5301 KP  Zaltbommel
Besuchen Sie unsere Ausstellung oder rufen Sie an: 0241/4011055

Eine neue (T)Raumdecke 
in nur 1 Tag!

Samstag, 25.06. und Sonntag, 26.06.2016 von 11-16 Uhr

PLAMECO-Fachbetrieb KLEINHANS
Rufen Sie uns an: 07 61 / 6 00 86 82

Neue Ausstellungsräume: R.A.U.M.-Galerie am Elzdamm 36/1 | 79312 Emmendingen

ACHTUNG!

Neue 

Ausstellungsräume

GESUCHT

GRUNDSTÜCKE

FSJ oder BFD bei der Caritas in Freiburg: 
 Sammle Erfahrungen

 Gain experience
 Unterstütze Kinder, Ältere oder Menschen mit Behinderung

 Support children, elderly or challenged people
 In einer unserer 60 Einrichtungen in Freiburg und Umgebung

 In one of our 60 facilities in Freiburg and area
 WG-Zimmer frei!

 We provide housing!

Join us for your voluntary social year, voluntary service 

or traineeship! Just give us a call: +49 761 319 16-65.

Melde dich für dein Freiwilliges Soziales Jahr, deinen Freiwilligen-

dienst oder dein Praktikum! Ruf einfach an: (07 61) 319 16-65.

Beweg was!
Make a difference!

Caritasverband Freiburg-Stadt e. V.  Herrenstraße 6 
79098 Freiburg . Telefon (07 61) 319 16-0 . fsj@caritas-freiburg.de  
www.caritas-freiburg.de . www.facebook.com/caritas.freiburg

„Die HBO hilft...

Hyperbare Sauerstofftherapie
Tel. +49(0)761-3820.18
www.hbo-freiburg.de

 ...bei Hörsturz“

>> Durch Ihre Spende getragen <<
 

SPENDENKONTO
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau

IBAN: DE64680501010002042004  BIC: FRSPDE66XXX
Telefon: 0761/2085950   info@nierenkranke-kinder.de

www.nierenkranke-kinder.de

STELLENANZEIGEN DER STADTVERWALTUNG FREIBURG

Wir suchen Sie für das Amt für Soziales und Senioren als

Sachbearbeiter/in Leistung 
im Jobcenter

(Kennziffer 7365, Bewerbungsschluss 24.06.2016)

Sie haben die Laufbahnbefähigung für den gehobenen 
nichttechnischen Verwaltungsdienst, die Angestellten-
prüfung II bzw. den Abschluss als Verwaltungsfachwirt/
in oder ein abgeschlossenes Studium der Betriebs- oder 
Sozialwirtschaft oder der Verwaltungs- oder Rechtswis-
senschaft?

Eine interessante, vielseitige und anspruchsvolle Tätig-
keit mit einer fundierten Einarbeitung wartet auf Sie. 
Es handelt sich um zwei unbefristete nach Besoldungs-
gruppe A 10 LBesO bzw. Entgeltgruppe 9 TVöD bewer-
tete Stellen sowie mehrere befristete Beschäftigungs-
verhältnisse in Entgeltruppe 9 TVöD.

Haben Sie Interesse? Weitere Informationen erhalten 
Sie bei Herrn Merk, Telefon 0761/2710-397.

Wir suchen Sie für das Amt für Bürgerservice und Infor-
mationsverarbeitung als

Sachbearbeiter/in  
im Bürgerservice

(Kennziffer E4293, Bewerbungsschluss 01.07.2016)

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Ver-
wal tungs fachangestellte/r, eine  vergleichbare Ver-
wal tungsausbildung oder eine abge schlossene 
kauf männische Ausbildung / Ausbildung als Rechts-
anwalts fach angestellte/r mit Erfahrung in der öffentli-
chen Verwaltung?

Eine interessante und abwechslungsreiche befristete Tä-
tigkeit mit viel Publikumskontakt in Voll- oder Teilzeit 
wartet auf Sie. Die Bezahlung erfolgt nach Entgeltgrup-
pe 6 TVöD bzw. 8 TVöD mit Inbetriebnahme des neuen 
Bürgerservicezentrums.

Haben Sie Interesse? Weitere Informationen erhalten 
Sie bei Herrn Schmidt, Telefon 0761/201-5620.

Wir suchen Sie für das Vermessungsamt als 

Leiter/in der Abteilung Vermessung
(Kennziffer E6341, Bewerbungsschluss 01.07.2016)

Ihre Aufgaben:
•    Fachliche und organisatorische Leitung der Abteilung 

Vermessung
•    Überwachung der Einhaltung der Verwaltungsvor-

schriften des Landes bei der Durchführung hoheitli-
cher Vermessungen und der Richtlinien der Ingeni-
eurvermessung sowie Überwachung und Beratung 
bei Vermessungsangelegenheiten von besonderem 
Schwierigkeitsgrad

•    Optimierung der Arbeitsabläufe, Prozesssteuerung 
und Qualitätssicherung 

•    Festlegen und Überwachen der Richtlinien in der Inge-
nieurvermessung sowie Vertretung des Vermessungs-
amtes in allen vermessungstechnischen Fragen. 

Ihr Profil:
•    Befähigung für die Laufbahn des höheren vermes-

sungstechnischen Verwaltungsdienstes
•    Berufserfahrung im Außendienst sowie möglichst in 

verschiedenen Bereichen des Vermessungswesens 
•    Ausgeprägte Fach- und Rechtskenntnisse im Vermes-

sungs- und Katasterwesen, Kenntnisse in den neues-
ten Messtechnologien sowie EDV- und GPS-Kenntnis-
se von Vorteil

•    Führungskompetenz, Verhandlungsgeschick, Ent-
scheidungsfreude, konzeptionelles und innovatives 
Denken, Motivationsfähigkeit

Unser Angebot:
•    Eine nach Besoldungsgruppe A 14 LBesO bewertete 

Stelle
•    Eine verantwortungsvolle Führungsaufgabe mit ho-

hem Gestaltungsspielraum in einem engagierten 
Team

Haben Sie Interesse? Weitere Informationen erhalten 
Sie bei Frau Stockert, Telefon 0761/201-4200. 

Ausdrücklich werden Menschen mit Migrationshintergrund und entsprechender Qualifikation aufgefordert, sich zu bewerben, da uns die Repräsentanz der sprachlichen und kulturellen Vielfalt unse-
rer Gesellschaft auch in der öffentlichen Verwaltung der Stadt Freiburg wichtig ist. Da die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern ein personalwirtschaftliches Ziel unserer Stadtverwaltung 
ist, möchten wir ausdrücklich Frauen auffordern sich zu bewerben. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Befähigung vorrangig berücksichtigt. Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungs-
unterlagen unter Angabe der jeweiligen Kennziffer bis zum jeweiligen Bewerbungsschluss bevorzugt per E-Mail möglichst in einer Anlage an bewerbung@stadt.freiburg.de oder schriftlich 
an die Stadt Freiburg, Haupt- und Personalamt, Rathausplatz 2-4, 79095 Freiburg. Aus Gründen der Nachhaltigkeit möchten wir im Bewerbungsverfahren möglichst auf Papier verzichten. Falls Sie uns 
Ihre Bewerbung dennoch auf dem Postweg schicken möchten, beachten Sie bitte, dass wir Ihre Unterlagen nicht zurücksenden, sondern nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichten. Senden Sie uns 
daher nur Kopien Ihrer Zeugnisse und sonstigen Unterlagen und verzichten Sie auf Bewerbungsmappen und Schutzfolien. Weitere Informationen finden Sie unter www.freiburg.de/stellenmarkt

Wir suchen Sie für das Garten- und Tiefbauamt als

Sachbearbeiter/in Finanzdienste
(Kennziffer E5493, Bewerbungsschluss 24.06.2016)

Sie haben die Laufbahnbefähigung für den mittleren 
nichttechnischen Verwaltungsdienst, einen Abschluss als 
Verwaltungsfachangestellte/r oder eine abgeschlossene 
kaufmännische Ausbildung?
Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in 
einem kollegialen Team wartet auf Sie. Die Bezahlung 
erfolgt nach Besoldungsgruppe A 8 LBesO bzw. nach 
dem TVöD.
Haben Sie Interesse? Weitere Informationen erhalten 
Sie bei Frau Eilers, Telefon 0761/201-4630 sowie 
Frau Anna, Telefon 0761/201-4610.

Wir suchen Sie für das Amt für Kinder, Jugend und Fa-
milie als

Pädagogische Fachkraft für die 
Sprachförderung in Kitas

(Kennziffer E7366, Bewerbungsschluss 24.06.2016)

Sie haben den Abschluss als staatlich anerkannte/r Erzie-
her/in oder ein abgeschlossenes Bachelor-Studium der 
Pädagogik der Kindheit oder eine andere Qualifikation 
entsprechend § 7 KitaG?
Eine interessante und vielseitige Tätigkeit mit dem An-
gebot der Fachberatung, Supervision und Fortbildung 
wartet auf Sie. Es handelt sich um ein bis 31.12.2019 
befristetes Beschäftigungsverhältnis in Teilzeit (50%). 
Eine Vollzeitbeschäftigung ist grundsätzlich auch mög-
lich mit einer zusätzlichen Tätigkeit als Gruppenleitung 
(50%). Die Bezahlung erfolgt bis Entgeltgruppe S 8b 
TVöD.
Haben Sie Interesse? Weitere Informationen erhalten 
Sie bei Frau Zerr, Telefon 0761/201-3791.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bevor-
zugt per E-Mail möglichst in einer Anlage an bewer-
bung-aki@stadt.freiburg.de oder schriftlich an das Amt 
für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Freiburg im 
Breisgau, Kaiser-Joseph-Str. 143, 79095 Freiburg.

Wir suchen Sie ab dem Schuljahr 2016/2017 für das Amt 
für Schule und Bildung

Erzieher/innen und Pädagogische 
Fachkräfte oder Personen mit 
pädagogischer Fachkompetenz
für die Schulkindbetreuung an verschiedenen Frei-
burger Grundschulen

(Kennziffer E1078, Bewerbungsschluss 24.06.2016)
Sie haben eine abgeschlossene erzieherische Ausbildung 
bzw. eine vergleichbare pädagogische Qualifikation 
nach § 7 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) oder 
eine abgeschlossene Ausbildung/ein abgeschlossenes 
Studium und mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der 
Betreuung, Bildung und Erziehung von größeren Kinder-
gruppen mit der Bereitschaft zur Nachqualifizierung und 
Erfahrung in der Entwicklungsbegleitung von Kindern?
Mehrere abwechslungsreiche und selbständige Betreu-
ungstätigkeiten in Teilzeit (30 % bis 77 %) warten auf 
Sie. Es handelt sich um unbefristete Beschäftigungsver-
hältnisse mit Bezahlung in Entgeltgruppe S 4 TVöD bis 
Entgeltgruppe S 8a TVöD (je nach Vorliegen der Voraus-
setzungen).
Haben Sie Interesse? Weitere Informationen erhalten 
Sie bei Frau Albrecht, Telefon 0761/201-2304, Frau 
Dold, Telefon 0761/201-2335 oder Frau Suter, Tele-
fon 0761/201-2316.

Wir suchen Sie für das Amt für Schule und Bildung als

Betreuungskraft im Deutsch-
Französischen Internat

(Kennziffer E1079, Bewerbungsschluss 01.07.2016)
Sie haben eine abgeschlossene erzieherische Ausbil-
dung bzw. vergleichbare pädagogische Qualifikation, 
sind zweisprachig (Deutsch/Französisch, gerne Franzö-
sisch als Muttersprache) und haben Fertigkeiten in ei-
nem Aktivitätsbereich (z. B. Musik, Sport, Theater)?
Eine abwechslungsreiche und selbständige Betreuungs-
tätigkeit in Teilzeit (50 %) wartet auf Sie. Die Bezahlung 
erfolgt bis Entgeltgruppe S 8a TVöD.
Haben Sie Interesse? Weitere Informationen erhalten 
Sie bei Frau Mirzaei, Telefon 0761/201-2342.



 Flüchtlinge in Freiburg

50 bis 60 Millionen 
Menschen sind Schätzungen 
zufolge weltweit auf der 
Flucht vor Krieg, Verfolgung 
oder wirtschaftlicher Not. 

l

Rund 1 Million Menschen 
erreichten im vergangenen 
Jahr Deutschland.

l

Knapp 13 Prozent aller 
Flüchtlinge in Deutschland 
werden über eine Quote, den 
Königsteiner Schlüssel, an 
das Land Baden-Württemberg 
überstellt. Diese Quote 
errechnet sich aus der 
Steuerkraft (2/3) und der 
Bevölkerungszahl (1/3) der 
Länder. 

l

Genau 3648 Flüchtlinge 
hat die Stadt Freiburg 
bis zum Stichtag 31. Mai 
2016 aufgenommen. Von 
diesen Personen lebten 
2862 in Wohnheimen 
oder vorübergehend in 
Notunterkünften sowie 786 in 
Wohnungen. Außerdem ist die 
Stadt für die Unterbringung 
und Betreuung von 180 
unbegleiteten minderjährigen 
Ausländern zuständig.

l

Unter den Flüchtlingen sind 
2042 (56 %) männlich, 1606 
(44 %) weiblich. Darunter 
finden sich 796 (Klein-)
Kinder von 0–7 Jahre, 491 
Kinder zwischen 8 und 13 
Jahren, 271 Jugendliche 
zwischen 14 und 17 Jahren 
und 2090 Erwachsene.

l

Die meisten Flüchtlinge in 
Freiburg kommen aus Syrien 
(1008), dem Irak (697), 
dem Kosovo (595), den 
Ländern des ehemaligen 
Jugoslawien (303), 
Afghanistan (334) 
und Afrika südlich der 
Sahara (241). Weitere 
kommen aus Albanien, 
Nordafrika, der Türkei, Pakistan, 
Indien und anderen Ländern.
 Stand: Mai 2016

Juni 2016

Kriege, Verfolgung und 
Vertreibung sowie 

existenzielle wirtschaftliche 
Not haben in den letzten 
Jahren zu einer weltweiten 
Fluchtbewegung unbekannten 
Ausmaßes mit vielen Millio-
nen Menschen geführt. Auch 
in Freiburg sind die Folgen zu 
spüren: Rund 2300 Menschen 
sind seit dem letzten Jahr bei 
uns eingetroffen, und viele 
von ihnen versuchen, hier eine 
neue Heimat zu finden. Für 
sie, aber auch für die Aufnah-
megemeinden bedeutet dies 
eine gewaltige Herausforde-
rung.

Politisch Verfolgte genießen 
Asyl, sagt der Artikel 16 a des 
Grundgesetzes. Dieses Recht 
ist aus den völkerrechtlichen 
Verpflichtungen der Genfer 
Flüchtlingskonvention von 
1951 abgeleitet und genießt 
als Grundrecht Verfassungs-
rang. Anerkannt wird, wer 
wegen seiner politischen 
Überzeugung von seinem 
Heimatstaat verfolgt wird. 

Während das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge 
für die Anerkennungsverfah-
ren zuständig ist, liegt die 
Verantwortung für die Erst-
aufnahme und Gesundheits-
betreuung bei den Ländern. 
Anschließend werden die 
Flüchtlinge auf Kreise und 

Gemeinden verteilt, die für die 
Unterbringung und Integration 
verantwortlich sind. 

Wohnraum für viele tausend 
Menschen innerhalb kurzer 
Zeit bereitzustellen, ist für 
eine Stadt wie Freiburg eine 
sehr schwierige Aufgabe. 
Denn im Gegensatz zu vielen 
Ruhrgebietsstädten oder 
Gemeinden in Ostdeutschland 
gibt es hier keine Wohnungs-
leerstände. Ganz im Gegen-
teil: In Freiburg herrscht ein 
akuter Wohnungsmangel. Des-
halb kommen für die schnelle 
Unterbringung zunächst nur 
Notunterkünfte und Behelfs-
bauten, später auch befristete 
Wohnheime in Betracht, die 
die Stadt Freiburg in den 
letzten Monaten eingerichtet 
hat (s. S. 2). Einig sind sich 
alle darüber, dass dies nur 
eine Zwischenlösung sein 
kann, denn Integration gelingt 
besser, wenn die Menschen in 
kleineren Wohnheimen und 
in den eigenen vier Wänden 
ihren Alltag selbstständig or-
ganisieren können. Ist die Un-
terbringung zunächst alleinige 
Sache der Kommune, sind bei 
der Integration alle gefordert: 
engagierte Ehrenamtliche, 
hilfsbereite Nachbarn, interes-
sierte Bürger und natürlich die 
Flüchtlinge selbst. 

Auf den folgenden Amts-
blatt-Seiten informieren wir 
über die gesetzlichen Grund-
lagen sowie über die Unter-
bringung und Integration von 
Flüchtlingen in Freiburg.

Unterkunft  –  Betreuung  –  Integration

„Zuwanderung ist ein Gewinn  
für die Gesellschaft“
Gespräch mit Oberbürgermeister Dieter Salomon über die Flüchtlingssituation in Freiburg

Amtsblatt: Seit Mitte 2015 ist die 
Zahl der Flüchtlinge, die jeden Mo-
nat nach Freiburg kamen, von etwa 
50 auf teils über 400 gestiegen. Auch 
wenn die Zahlen mittlerweile gesun-
ken sind: Wie ist es gelungen, trotz 
ausgeschöpfter Wohnheimkapazitäten 
alle unterzubringen?

Salomon: Vereinfacht gesagt: Weil 
wir nicht erst im Spätsommer reagiert 
haben, sondern schon im Januar 2015, 
als wir die dezernats- und ämter-
übergreifende Projektgruppe Flücht-
lingsunterbringung gegründet haben. 
Deshalb waren wir vorbereitet und 
konnten im August schnell reagieren. 
Und auch der Gemeinderat hat sofort 
grünes Licht gegeben, sodass wir 
agieren konnten.

Beim Helferfest im Januar die-
ses Jahres haben Sie selbst davon 
gesprochen, dass die Stadt anfangs 
überfordert war. Welche Schlüsse hat 
die Verwaltung aus dieser Situation 
gezogen?

Salomon: Wir waren nicht mit der 
Unterbringung überfordert, sondern 
mit der Hilfsbereitschaft der Bevölke-
rung: Uns haben Hunderte Mails und 
Anrufe erreicht von Menschen, die 
uns ihre Hilfe angeboten haben. Die 
ersten sechs Wochen im Herbst waren 
wir nicht in der Lage, das zu koordi-
nieren. Das hat große Frustrationen 
bei den Hilfswilligen ausgelöst, was 
uns sehr leid getan hat. Heute haben 
wir ein ganzes Team, das sich um die 
Ehrenamtlichen kümmert.

Die Bundeskanzlerin hat mit ihrer 
Aussage „Wir schaffen das!“ früh 
eine Richtung vorgegeben, die Sie 
stets unterstützt haben. Gab es den-
noch Momente, in denen Sie Zweifel 
hatten?

Salomon: Der Satz der Kanzlerin 
war nie voraussetzungslos gemeint. 
Hier vor Ort waren wir sicher, dass 
wir das schaffen. Aber wir wussten 
nicht, wie lange wir das schaffen. 
Wenn es in dem Tempo weiterge-
gangen wäre, hätten wir irgendwann 
die weiße Fahne hissen müssen. Das 
Tempo wäre längerfristig nicht durch-
zuhalten gewesen.

Wenn andernorts die Grenzen ge-
schlossen werden, sinken dadurch die 
Flüchtlingszahlen auch bei uns. Wie 
schwierig ist es auszuhalten, Profiteur 
einer als falsch empfundenen Politik 
zu sein?

Salomon: Die Abschottungspoli-
tik, das Heil in nationalen Lösungen 
zu suchen, kann auf Dauer nicht gelin-
gen. Das funktioniert in einem Europa 
der Zukunft nicht. Die Dublin-Regeln 

haben dafür gesorgt, dass auch wir in 
Deutschland lange dachten, dass das 
Flüchtlingsproblem nur Italien und 
Griechenland betrifft. Das Problem 
lässt sich aber nur gesamteuropäisch 
lösen, indem wir die Fluchtursachen 
bekämpfen. Der Waffenstillstand in 
Syrien ist dazu ein allererster kleiner 
Schritt. Als kommunaler Akteur habe 

ich auf die großen Rahmenbedingun-
gen aber keinen Einfluss. Ich kann nur 
dafür sorgen, die Menschen hier gut 
unterzubringen und ihnen Sicherheit 
zu geben. Alles andere ist nicht mein 
Job.

Bislang hat man das Gefühl, dass 
weite Teile der Freiburger Bürger-
schaft die „Willkommenspolitik“ 
unterstützt. Mit Blick auf die Ent-
wicklungen in Österreich oder das 
Erstarken der AfD: Was würden Sie 
tun, wenn die Stimmung in Freiburg 
kippen würde?

Salomon: Ich glaube nicht, dass 
das in Freiburg passiert. Was die Bür-
gerinnen und Bürger von sich aus 
geleistet haben, einfach, weil sie ge-
sehen haben, dass jede Hilfe zählt, ist 
beispielhaft. Aber wir waren uns an 
der Rathausspitze, alle fünf Bürger-
meister, einig, dass man etwas dafür 
tun kann, dass die Stimmung nicht 
kippt, und zwar wenn man eine Hal-
tung hat und alle an einem Strang 
ziehen. Das hat auch der Gemeinderat 
immer unterstützt.

Welchen Erwartungen haben Sie an 
Bund und Land, damit die Integration 
der Geflüchteten gelingen kann? 

Salomon: Das Dach über dem 
Kopf, Sicherheit, Essen – das war zu 

bewältigen. Was jetzt kommt, ist viel 
schwieriger, Integration ist ein lang-
fristiger Prozess. Wir müssen Kinder 
in Kitas und Schulen unterbringen, 
den Spracherwerb für Erwachsene or-
ganisieren, die Integration in den Ar-
beitsmarkt ermöglichen und die Ver-
sorgung mit Wohnungen. Das können 
die Kommunen nicht alleine stem-

men, da müssen sich Bund und Land 
viel stärker engagieren. Aber wir sind 
dazu mit der Landesregierung in en-
gem Kontakt und nicht auf taube Oh-
ren gestoßen.

Ein Teil der Flüchtlinge wird si-
cherlich längerfristig oder sogar dau-
erhaft bei uns bleiben. Wie beurteilen 
Sie die Veränderungen der Stadtge-
sellschaft, die damit einhergehen?

Salomon: Das Thema ist ja gar 
nicht neu. Wir hatten in den letzten 
50 Jahren immer solche Bewegungen, 
angefangen mit den Gastarbeitern in 
den 50er- und 60er-Jahren. Die hat 
man weder gefordert noch gefördert, 
was ein Fehler war. Trotzdem sind die 
allermeisten heute gut integriert. Und 
nach dem Ende des Eisernen Vor-
hangs gab es große Wanderungsbe-
wegungen. Erst kamen über eine Mil-
lion Aussiedler aus der ehemaligen 
Sowjetunion. Und auch während der 
Balkankriege sind viele Menschen ge-
kommen und geblieben. Und alle ha-
ben sich integriert. Sprich: Das alles 
ist gar nicht neu, und Deutschland ist 
heute viel bunter als früher. Und ich 
glaube, dass das ein Riesengewinn für 
die Gesellschaft ist. Der große Vorteil 
heute ist, dass es einen großen gesell-
schaftlichen Konsens gibt, dass Inte-
gration eine wichtige Aufgabe ist.

Flüchtlinge in 
Freiburg

„Wir waren nicht mit der Unterbringung überfordert, sondern mit der 
Hilfsbereitschaft der Bevölkerung.“ (Foto: A. J. Schmidt)

ZAHLEN  
UND DATEN

Foto: Reinhardt Jacoby



Flüchtlinge in Freiburg

LEGENDE UNTERKÜNFTE

Nr. Standort Betrieb 
seit Bauweise Kapa-

zität
Sozialbe-
treuung Helferkreis; Kontakt s. Kasten S. 4 

Reguläre Unterbringung

1 Besançonallee 2015 Container 126 DRK Dietenbacher Flüchtlingsinitiative 
(DieFi)

2 Bissierstraße 1990 Behelfsbau 495 DRK Freundeskreis Bissierstr. Weitblick

3 Hagelstauden 1989 Behelfsbau 70 Stadt Flüchtlingsinitiative St. Georgen /  
Vauban (Figeva)

4 Hammerschmiedstraße 1990 Behelfsbau 252 Stadt Freundeskreis Zeit für Kinder

5 Hartkirchweg 2015 Container 30 Caritas Freundeskreis Zeit für Kinder, Figeva

6
Hermann-Mitsch-Stra-
ße (St. Christoph)

1989 / 
2012 / 
2015

Behelfsbau 346 Stadt Helferkreis St. Christoph,  
Schlüsselmensch, Fabrik

7 Höllentalstraße (Bahn-
hof Littenweiler)

2015 Holzmodule 48 Stadt Bürgerverein Littenweiler

8 Kaiserstuhlstraße 2015 Massivbau 168 Stadt Helferkreis Kaiserstuhlstraße

9 Kartäuserstraße 2015 Massivbau 34 Stadt Freundeskreis Kartäuserstr., Ev. Stift

10 Leinenweberstraße 
(Gewerbeg. Hochdorf)

2016 Container 180 Stadt Helferkreis Hochdorf

11 Lörracher Straße 2015 Massivbau 89 Diakonie Helferkreis Lörracher Straße, Figeva 

12 Mooswaldallee 2014 Container 70 DRK Bürgerstiftung

13 Schützenallee 2014 Massivbau 21 Stadt Freundeskreis Schützenallee

14 Wiesentalstraße 2015 Container 250 Ev. Stadt- 
mission

Helferkreis Wiesentalstraße, Figeva

Notfallunterbringung

15 Am Sportplatz (Tuni-
berghalle Opfingen)

ist  
aufgelöst

Mehrzweckhalle 80 (Stadt) Freundeskreis Opfingen

16 Haslacher Straße 
(ADAC)

2016 Massivbau 130 Stadt HaWeiFi

17 Lörracher Straße wird  
aufgelöst

Massivbau 124 Diakonie Freundeskreis Lörracher Straße, Figeva

18
Schwarzwaldstraße 
(Stadthalle)

2015 Massivbau 400 DRK  

19 Waltershofener Straße 2015 Fertigbau 170 Diakonie

20 Madisonallee (Wende-
schleife Messe)

2016 Zelt 323 Stadt

geplante reguläre Unterbringung

21 Hammerschmiedstraße 
(Erweiterung)

Baubeginn 
2016

Festbau 80 Stadt 

22 Bötzinger Str. (Essilor) Herbst 
2016

Festbau 90 Stadt

23 Im Maierbrühl 2016 Holzmodule 96 Diakonie

24 Ingeborg-Drewitz-Allee 
(P+R Rieselfeld)

2016 Container 150 Stadt DieFi

25 Kappler Straße  
(Kappler Knoten)

2016 Container 300 DRK Bürgerverein Littenweiler

26 Gundelfinger Straße 
(Längenloh Nord)

2016 Holzmodule 300 Caritas Helferkreis Längenloh

27 Merzhauser Straße 2016 Holzmodule 300 Diakonie SchlieFi, Freiburger Bürgerstiftung, 
Bürgerverein Mittel- und Unterwiehre

28 Wirthstraße 2016 Holzmodule 175 noch nicht 
bekannt

29 Zinkmattenstraße 2016 Container / Festbau 168 Stadt 

Erstaufnahmestellen des Landes

E1
Müllheimer Straße 2015 Leichtbauhalle 900 DRK, 

Diakonie, 
Caritas 

E2 Bötzinger Straße 
(ehem. Spectral)

in Pla-
nung

Festbau 400 
– 800

noch nicht 
bekannt

Bestehende und geplante Unterkünfte im Überblick

Maßstab 1 : 51310 Datum: 29.04.2016

Dieser Auszug wurde maschinell erzeugt.
Vervielfältigungen, Umarbeitungen, Veröffentlichungen

oder die Weitergabe an Dritte nur mit Zustimmung
der Stadt Freiburg i. Br. (FNP gültig bis 1:10000)
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Unterbringung  
in drei Stufen
Erstaufnahme, vorläufige Unterbringung, Anschlussunterbringung

Flüchtlinge, die nach Deutschland 
kommen, erhalten zunächst einen 

Platz in einer Erstaufnahmeeinrich-
tung. Diese werden von den Ländern 
betrieben. Hier finden die Registrie-
rung und eine Gesundheitsuntersu-
chung statt, und hier wird in der Regel 
auch der Asylantrag gestellt. 

Wenn dieser Schritt abgeschlossen 
ist, werden die Asylbewerber auf die 
Stadt- und Landkreise verteilt. Bis 
zum Abschluss des Asylverfahrens, 
längstens aber 24 Monate, befinden 
sich die Menschen dann in der soge-
nannten vorläufigen Unterbringung. 
Das sind grundsätzlich Gemein-
schaftsunterkünfte, wo sich die Men-
schen Küche und sanitäre Einrichtun-
gen teilen müssen und zum Teil mit 
Fremden in einem Zimmer leben. Da 
nicht alle ankommenden Personen in 

den letzten Monaten Platz in einem 
regulären Wohnheim gefunden hat-
ten, hat die Stadt Freiburg zusätzlich 
Notunterkünfte eingerichtet. Hier be-
steht aufgrund des engen Zusammen-
lebens mit häufig vielen Personen in 
einem Zimmer kaum Privatsphäre, es 
herrscht eine hohe Fluktuation, und 
die Menschen können nicht selbst ko-
chen – es gibt also feste Essenszeiten 
mit Essens ausgabe. Notunterkünfte 
sind häufig ehemalige Bürogebäude, 
es wurden aber auch ein Zelt und eine 
Sporthalle genutzt. Da aktuell weniger 
Flüchtlinge nach Freiburg kommen, 
sollen die Notunterkünfte sukzessive 
aufgelöst werden, wenn es genug Plät-
ze in regulären Wohnheimen gibt.

Nach dem Abschluss des Asylver-
fahrens oder nach 24 Monaten beginnt 
die Anschlussunterbringung, für die 

ebenfalls die Stadt Freiburg zustän-
dig ist. Langfristig ist es das Ziel, die 
Flüchtlinge mit positiv abgeschlos-
senem Asylverfahren in Wohnungen 
unterzubringen. Aufgrund des ange-
spannten Wohnungsmarktes in Frei-
burg leben jedoch viele Menschen 
auch während dieser Phase noch in den 
Wohnheimen.

Innerhalb eines Jahres musste die 
Stadt Freiburg Unterkünfte für 3700 
Flüchtlinge bereitstellen. Rund 800 von 
ihnen mussten kurzfristig in Notunter-
künften (unter anderem in der Stadt-
halle und Sporthalle Opfingen) ein-
quartiert werden, für die meisten gibt 
es jedoch Containersiedlungen oder 
auch feste Unterkünfte. Gegenwär-
tig errichtet die Stadt Wohnheime in 
Holzmodulbauweise, die eine längere 
Lebensdauer und einen besseren Wär-

meschutz aufweisen 
und außerdem auch 
anderweitig, etwa als 
Studentenunterkünfte 
oder Kindertages-
stätten, nutzbar sind. 
Innerhalb weniger 
Monate wurden diese 
Module von regiona-
len Architekten und 
Handwerksbetrie-
ben konzipiert und 
gebaut. Die Heime 
besitzen neben Zim-
mern, Gängen und 
Treppenanlagen auch 
Gemeinschaftskü-
chen und Sanitärträu-
me. 

Ziel der Verwal-
tung ist es, alle Not-
unterkünfte wie die 
Stadthalle oder das 

ADAC-Gebäude in der Haslacher 
Straße möglichst rasch aufzugeben. 
Langfristig sollen die Menschen in 
Wohnungen oder kleinen Wohnheimen 
mit wohnungsähnlichen Strukturen un-
tergebracht werden, was die Integrati-
on erheblich erleichtert und außerdem 
weniger kostenintensiv ist. Die Unter-
bringung in kleineren Wohneinheiten 
war vor dem starken Zuzug Leitlinie 
der Stadtpolitik und soll künftig wieder 
aufgenommen werden.

Derzeit sieht der Gesetzgeber eine 
Wohnfläche von 4,5 Quadratmetern 
pro Person vor. Ab Januar 2018 soll 
diese Wohnfläche auf 7 Quadratmeter 
vergrößert werden. Schon jetzt orien-
tiert sich die Planung an dieser Ziel-
größe von 7 Quadratmetern, wobei die 
Flächen zurzeit noch intensiver belegt 
sind.

Das in Holzmodulbauweise errichtete Wohnheim 
Tiengen bietet Platz für rund hundert Menschen. 
Die Holzmodule (ein Modul je Raum) können 
auch anderweitig kombiniert werden.
 (Foto: A. J. Schmidt)



 Flüchtlinge in Freiburg

Unterstützung in der neuen Umgebung
In den Unterkünften sind viele hauptamtliche und ehrenamtliche Helfer zur Unterstützung der Flüchtlinge tätig

In den Unterkünften für Flücht-
linge herrscht reger Betrieb. Um 

den Alltag zu organisieren, die 
Flüchtlinge zu betreuen und erste 
Aktivitäten für die Integration der 
Schutzsuchenden auf die Beine zu 
stellen, sind zahlreiche Mitarbei-
ter und viele Ehrenamtliche aktiv. 

Der Soziale Dienst Flüchtlinge be-
treut Flüchtlinge in Wohnheimen, Not-
unterkünften und Wohnungen. Diese 
Aufgabe wird in Freiburg je zur Hälfte 
von freien Trägern (Caritas, DRK, Di-
akonie und Ev. Stadtmission) und der 
Stadt Freiburg wahrgenommen. Mo-
mentan ist gesetzlich vorgeschrieben, 
dass ein Sozialarbeiter für 100 Flücht-
linge zuständig ist. Die Aufgaben der 
Sozialbetreuer sind umfangreich. Sie 
beraten in persönlichen, sozialen oder 
rechtlichen Angelegenheiten und ver-
mitteln bei Bedarf auch den Kontakt 
zu anderen Beratungsstellen. Für Kin-
der organisieren sie die Schulanmel-
dung und bei Nachbarschaftskonflik-
ten versuchen sie zu schlichten. 

In allen Flüchtlingsunterkünften 
sind außerdem Hausmeister und Si-
cherheitsdienste tätig. Hausordnun-
gen in verschiedenen Sprachen, die 
zum Beispiel die Nachtruhe (ab 22 
Uhr) regeln, hängen in allen Unter-

künften aus. Für die Orientierung im 
Alltag und im Kontakt zu der hiesi-
gen Bevölkerung sind ehrenamtli-
che Helferkreise sehr wichtig. Sie 
unterstützen die Menschen gezielt, 
unternehmen Behördengänge, bieten 
Sprachtrainings an, kochen gemein-
sam und sprechen miteinander. Auch 
gibt es stadtübergreifende Projekte 
wie das Heliodrom-Zelt für interkul-
turelle Begegnungen an der Lörracher 
Straße oder die Fahrrad- und Mobili-
tätswerkstatt in der Schopfheimer 
Straße. Die Stadt unterstützt dieses 
Gemeinschaftsprojekt, an dem meh-
rere Initiativen beteiligt sind, unter 
anderem Mountainbike e. V., Freun-
deskreis Asyl, Roma Büro Freiburg, 
Bike Bridge Freiburg und die Frei-
burger Bürgerstiftung.

Wer Fragen zum Ehrenamt hat 
oder selber tätig werden will, kann 
sich an die Koordinierungsstelle für 
ehrenamtliche Flüchtlingshilfe wen-
den. Als Drehscheibe für Informatio-
nen kooperiert die Stelle eng mit den 
Sozialdiensten in den Wohnheimen, 
Wohlfahrtsverbänden, Sportvereinen 
und Gruppen, um Geflüchteten die In-
tegration zu erleichtern.

Kontakt: Amt für Migration und 
 Integration, s. Kasten S. 4

Ankommen 
in der neuen 
Heimat
Integration gelingt schneller  
in einer eigenen Wohnung

Warum es für Flüchtlingsfami-
lien wichtig ist, in Privatwoh-

nungen zu leben, ist offensichtlich: 
Hier gelingt die Integration we-
sentlich schneller, Kinder können 
Freundschaften schließen, kurzum: 
„Erst eine eigene Wohnung zu ha-
ben, heißt hier anzukommen“, so die 
Erfahrung von Werner Hein, kom-
misarischer Leiter des Amts Migra-
tion und Integration. Doch auch für 
Vermieter kann es attraktiv sein, ihre 
Wohnung an Flüchtlinge zu vermie-
ten – insbesondere dann, wenn ein 
langfristiges und sicheres Mietver-
hältnis gewünscht ist.

Wer seine Wohnung für Flücht-
linge zur Verfügung stellt, schließt 
in der Regel einen Mietvertrag mit 
der Stadt als Vertragspartner ab. Da-
mit sind regelmäßige Mietzahlungen 
garantiert – die Sorge um Mietrück-
stände oder Ausfälle bei Mieter-
wechseln gehört damit der Vergan-
genheit an. „Wir bieten langfristige 
Sicherheit“, so Werner Hein. Dieses 
Verfahren wird auch bei anderen 
Bedarfsgruppen, wie zum Beispiel 
Wohnungslosen, angewandt. 

Die Hauptsorgen von Vermietern 
dürften sein, 
wie gut eine 
Hausgemein-
schaft mit 
den neuen 
Nachbarn zu-
rechtkommt, 
ob es mög-
l icherweise 
Probleme mit 
Lärm oder 
bei der Müll-
en t so rgung 
gibt. Diese 
Sorgen kennt 
Werner Hein, 
kann aber be-
ruhigen. Sein 
Amt betreut 
mehr als 780 
Flüchtl inge 
in Privatwoh-
nungen – mit 
positiven Er-
f a h r u n g e n . 
„Wenn es 
P r o b l e m e 
gibt, sind es 
d i e s e l b e n , 
die es überall gibt, wo Menschen zu-
sammen wohnen.“ Weil es aber für 
die Flüchtlinge in der Anfangszeit 
ohnehin eine soziale Wohnbeglei-
tung gibt, bei der regelmäßig eine 
Sozialarbeiterin oder ein Sozialar-
beiter nach dem Rechten schaut, las-
sen sich Probleme meist schnell lö-
sen. Nicht zuletzt handelt es sich bei 
den künftigen Mietern ausschließ-
lich um Personen, die der Stadt lan-
ge und gut bekannt sind. „So lange 
das Asylverfahren läuft, schreibt der 
Gesetzgeber ohnehin die Unterbrin-
gung in Heimen vor“, erklärt Hein. 

Für eine Vermietung an Flüchtlin-
ge sind grundsätzlich alle Mietwoh-
nungen in Freiburg oder der näheren 
Umgebung geeignet. 

Werner Hein, 
 bisheriger Leiter  
des Amts für 
Wohnraumver-
sorgung, ist seit 
1. Juni kommis-
sarischer Leiter 
des neuen Amts 
für Migration und 
Integration. 
 (Foto: A. J. Schmidt)

  VERMIETER 
BITTE MELDEN

Wer eine Wohnung hat, die 
er der Stadt für Flüchtlinge 
vermieten möchte, wendet sich 
bitte an:

Amt für Migration und  
Integration: 
Erdem Akkus  
Tel. 0761/201-6368 
E-Mail:  
erdem.akkus@stadt.freiburg.de

Außerdem kann man sein 
Angebot unverbindlich auf der 
städtischen Internetseite:  
www.freiburg.de/ 
wohnungen-fuer-fluechtlinge  
abgeben.

!

Hier wächst was! Ehrenamtliche und Flüchtlingskinder gärtnern vor 
der Stadthalle. (Foto: A. J. Schmidt)

AMI – Ein neues Amt soll alle Aufgaben bündeln
Sozialbetreuung, Integration, Leistungsgewährung und Ausländerbehörde ab sofort unter einem Dach

Als es im vergangenen Jahr da-
rum ging, in kurzer Zeit viele 

Flüchtlinge unterzubringen, war 
die Stadtverwaltung mit ihrer 
ämterübergreifenden Projekt-
gruppe Flüchtlingsunterbringung 
gut gerüstet. Für die langsfristige 
Aufgabe der Integration braucht 
es aber feste Strukturen: Mit dem 
zum 1. Juni gegründeten Amt für 
Migration und Integration ist die-
se Voraussetzung erfüllt. 

Die aktuelle Flüchtlingssituation 
ist durch sich beinahe täglich än-
dernde Rahmenbedingungen gekenn-
zeichnet, die sich auf den Zuzug von 
Flüchtlingen auswirken. Um gut auf 
die Lage reagieren zu können, hat die 
Stadtverwaltung bereits Anfang 2015 
im Dezernat von Bürgermeister von 
Kirchbach eine Projektgruppe für die 
Koordinierung der Unterbringung von 
Flüchtlingen eingerichtet, die inter-
disziplinär und dezernatsübergreifend 
arbeitet. Im November 2015 wurde 
die Projektgruppe um das Themen-
feld Integration erweitert. 

Die Projektgruppe besteht aus städ-
tischen Fachleuten, unter anderem vom 
Gebäudemanagement, dem Baurechts-
amt und dem Schulamt. Die Gruppe 
war in den vergangenen Monaten auf 
Hochtouren unterwegs, um Unterkünf-

te zu bauen und den Unterricht für 
Kinder zu organisieren. Das Team ist 
eingespielt und wird zunächst bis Ende 
des Jahres weiterarbeiten. Aktuell sin-
ken die Flüchtlingszahlen zwar, aber 
niemand kann sagen, wie sie sich in 
Zukunft entwickeln. Und selbst wenn 
auch in den kommenden Monaten 
nur wenige Flüchtlinge nach Freiburg 
kommen, muss die Stadt weiterhin 
Flächen prüfen, um bei Bedarf zügig 
reagieren zu können. Alle derzeit im 
Bau befindlichen Einrichtungen wer-
den fertiggestellt und auch belegt.

Integration ist eine  
Daueraufgabe

Die Versorgung und Integration 
der Flüchtlinge ist jedoch eine kom-
munale Aufgabe, die auf Dauer nicht 
als Projekt geleistet werden kann. Um 
eine Struktur zu etablieren und Inte-
grationspolitik aktiv zu gestalten, hat 
das Bürgermeisteramt daher Ende des 
vergangenen Jahres entschieden, ein 
neues Amt zu gründen, das wesentli-
che Bereiche der Unterbringung und 
Integration zusammenführt: das Amt 
für Migration und Integration, kurz 
AMI. 

Es bündelt die Zuständigkeiten, die 
bislang in unterschiedlichen Ämtern 
angesiedelt waren. Künftig erhalten 
Flüchtlinge und schon länger hier 

lebende Menschen mit Migrations-
hintergrund hier alle Leistungen „aus 
einer Hand“. 

Mit dem neuen Amt ist es außer-
dem möglich, die Leistungen für 
Flüchtlinge und Migranten genau un-
ter die Lupe zu nehmen und bei Be-
darf anzupassen. Das AMI garantiert 
die Weiterentwicklung der seit vielen 
Jahren betriebenen Integrationspoli-
tik der Stadt. Es bietet Flüchtlingen, 
schon länger in Freiburg lebenden 
Menschen mit Migrationsgeschichte 
und der Verwaltung selbst nunmehr 
eine Struktur, um den Anforderungen 
und Bedürfnissen der Menschen ge-
recht zu werden und eine dauerhafte 
Integration zu ermöglich. 

Mit der Amtsgründung ist die Ar-
beit jedoch noch nicht getan. In den 
nächsten Monaten soll genau ge-
schaut werden, wie die ersten Erfah-
rungen sind und wo Arbeitsabläufe 
verbessert werden können.

Amt für Migration und  
Integration

Das neu gebildete Amt mit rund 
145 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern hat folgende Abteilungen: 
•  Verwaltung mit Personal, zentrale 

Dienste und Finanzen 
•  Integration (bisher Büro für Migra-

tion und Integration) 

•  Betreuung und Versorgung (bisher 
Sozialbetreuung, technische Diens-
te und Wohnheimverwaltung im 
Amt für Wohnraumversorgung)

•  Abteilung für Leistungsgewährung 
nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz (bisher im Amt für Soziales 
und Senioren) 

•  Ausländerbehörde (bisher im Amt 
für öffentliche Ordnung) 
Die städtischen Ansprechpersonen 

sind wie bislang unter den bekannten 
Adressen erreichbar. Auch die per-
sönlichen E-Mail-Adressen bleiben 
unverändert. Die Telefonnummern der 
jeweiligen Ansprechpartnerinnen und 
-partner haben sich zum 1. Juni geän-
dert – für eine längere Übergangspha-
se sind sie aber auch unter den bishe-
rigen Rufnummern erreichbar. 

In den kommenden Monaten wer-
den die Abteilungen auch räumlich 
zusammengeführt. Standort des AMI 
wird das Telekom-Gebäude in der 
Berliner Allee 1 sein, in dem derzeit 
mehrere städtische Dienststellen bis 
zur Fertigstellung des neuen Rat-
hauses untergebracht sind. Kommis-
sarisch geleitet wird das neue Amt 
zunächst von Werner Hein, dem bis-
herigen Leiter des Amtes für Wohn-
raumversorgung. Das Auswahlverfah-
ren für die endgültige Besetzung des 
Chefpostens läuft derzeit. 

Wir sind das AMI: OB Salomon und Bürgermeister von Kirchbach begrüßten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des neuen Amts für Migrati-
on und Integration im Ratssaal. (Foto: A. J. Schmidt)



Flüchtlinge in Freiburg

Ohne Arbeit keine Integration
Es gibt Arbeitsmöglichkeiten für Flüchtlinge – aber mit Einschränkung

Arbeit zu finden ist der entschei-
dende, wenn auch schwierigste 

Schritt bei der Integration. Weil na-
hezu alle Flüchtlinge großes Inter-
esse an einer Beschäftigung haben, 
ist zunächst der Aufenthaltstitel aus-
schlaggebend für den Zugang zum 
Arbeitsmarkt. Denn je nachdem ob 
eine Asylberechtigung, ein Flücht-
lingsschutz, ein subsidiärer Schutz 
oder ein Abschiebungsverbot (Dul-
dung) vorliegt, sind die Bedingungen 
für Arbeitsaufnahme unterschiedlich.

Asylberechtigte und Flüchtlinge, 
die zunächst eine Aufenthaltsgeneh-
migung von drei Jahren haben, kön-
nen uneingeschränkt einer Arbeit 
nachgehen. Bei Geduldeten und Per-
sonen im laufenden Asylverfahren, 
also Personen ohne Aufenthaltstitel, 
entscheidet die Ausländerbehörde im 
Einzelfall, ob eine Arbeitsgenehmi-
gung erteilt wird; dies ist jedoch frü-
hestens drei Monate nach Stellung des 
Asylantrags möglich. 

Bei der Prüfung geht es um die 
Auswirkung auf den Arbeitsmarkt 
und ob Deutsche oder EU-Arbeitssu-
chende benachteiligt werden. Deshalb 
ist eine Zustimmung der örtlichen Ar-
beitsagentur im Rahmen der Vorrang-
prüfung erforderlich. Mit dem neuen 
Integrationsgesetz, das die Bundesre-
gierung auf den Weg bringt, soll die-
se Prüfung vereinfacht werden. Erst 
nach einem vierjährigen Aufenthalt 
können diese Prüfungen entfallen. 
Alle Betroffenen erhalten bei der Ar-
beitsplatzsuche Unterstützung durch 
die Arbeitsagenturen.

Wer noch in einer Erstaufnahme-

einrichtung des Landes lebt, darf 
keiner Beschäftigung nachgehen. 
Auch Personen, die einen Asylantrag 
gestellt haben und aus sicheren Her-
kunftsländern wie Albanien, Bosnien 
und Herzegowina, Ghana, Kosovo, 
Mazedonien, Montenegro, Senegal 
und Serbien kommen, müssen wäh-
rend des Verfahrens in den Aufnah-
meeinrichtungen wohnen und haben 

kein Arbeitsrecht. Praktika oder Frei-
willigendienste sind jedoch genehmi-
gungsfrei. 

Unter bestimmten Voraussetzungen 
haben Flüchtlinge auch die Möglich-
keit, einer Arbeitsgelegenheit nachzu-
gehen. Das sind gering bezahlte Tätig-
keiten außerhalb des Arbeitsmarktes 
in gemeinnützigen oder öffentlichen 
Einrichtungen. Sie sollen vor allem 
beim Spracherwerb helfen und erste 
Schritte auf dem Arbeitsmarkt ermög-
lichen. Mit den Arbeitsgelegenheiten 
lässt sich ein Taschengeld von maxi-
mal 80 Euro im Monat (20 Stunden à 
1,05 Euro je Woche) verdienen.

Bislang hat die Stadt Freiburg rund 
einhundert Arbeitsgelegenheiten ge-
schaffen, zum Beispiel bei der Feu-
erwehr, im Mundenhof, im Theater, 
der Freiburger Qualifizierungs- und 
Beschäftigungsgesellschaft und der 
Ökostation im Seepark. Das Interesse 
der Flüchtlinge ist sehr groß, sodass 
dieses Integrationsinstrument an Be-
deutung gewinnen wird. 

Betriebe, die Interesse haben, ei-
nem Geflüchteten bei sich einzuset-
zen, können sich an die Stadt Freiburg 
wenden. 

Kontakt: philip.Bona@stadt.freiburg.de 
oder agnes.acimovic@stadt.freiburg.de 
Weitere Infos: www.freiburg.de/ 
migration unter der Rubrik „Arbeit“

Königsteiner Schlüssel

Im Königsteiner Staatsabkom-
men von 1949 ist festgelegt, wie die 
Bundesländer an gemeinsamen Auf-
gaben der Bundesrepublik – so auch 
an der Unterbringung von Flüchtlin-
gen – finanziell beteiligt werden. Der 
jeweilige Landesanteil (Königsteiner 
Schlüssel) richtet sich nach seinem 
Steueraufkommen und der Bevölke-
rungszahl und wird jährlich neu be-
rechnet. Aktuell liegt der Anteil von 
Baden-Württemberg bei 13 Prozent. 
Der baden-württembergische Vertei-
lungsschlüssel weist Freiburg 2,06 
Prozent der Schutzsuchenden zu.

Asylbewerber
Asylbewerber sind Menschen, die 

einen Antrag auf Asyl stellen, also um 
Aufnahme und Schutz vor politischer 
oder sonstiger Verfolgung durch ei-
nen Staat ersuchen. Als Asylbewerber 
bezeichnet man Menschen mit einem 
laufenden Asylanerkennungsverfah-
ren; anerkannte Asylbewerber hei-
ßen Asylberechtigte oder anerkannte 
Flüchtlinge. Die Anerkennung ist 
kein dauerhafter Status. Sie kann wi-
derrufen werden, wenn die Vorausset-
zungen für sie nicht mehr vorliegen. 
Die Zuständigkeit hierfür liegt genau 
wie beim Asylantrag beim Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge. Die 
Dauer eines Asylverfahrens ist sehr 
unterschiedlich: Über manche, sehr 

eindeutige Fälle entscheidet das Bun-
desamt für Migration schon nach 14 
Tagen; andere Verfahren dauern zwei 
Jahre oder länger.

Flüchtling
Als Flüchtling gilt, wer das Land, 

dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, 
verlassen hat, weil er dort von Verfol-
gung bedroht ist und Schutz in einem 
anderen Land sucht. Gründe für die 
Verfolgung können beispielsweise 
politische Überzeugungen oder die 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Nation, Religion, ethnischen oder so-
zialen Gruppe sein. 

Kontingentflüchtling
Kontingentflüchtlinge werden in 

festgelegten Zahlen (Kontingente) 
im Rahmen einer humanitären Hilfs-
aktion oder einer Übernahmeerklä-
rung des Bundesinnenministeriums 
aufgenommen. Sie durchlaufen kein 
Asyl- oder sonstiges Anerkennungs-
verfahren, sondern erhalten mit ihrer 
Ankunft sofort eine zeitlich begrenzte 
Aufenthaltserlaubnis aus humanitären 
Gründen. Dies gilt aktuell für viele 
Flüchtlinge aus Syrien. Sobald es die 
Lage in ihrem Heimatland zulässt, ist 
die Rückkehr vorgesehen.

Flüchtlingsstatus
Der Status von Flüchtlingen richtet 

sich nach internationalen und natio-
nalen Bestimmungen wie der Genfer 
Flüchtlingskonvention, der Qualifika-
tionsrichtlinie der Europäischen Uni-
on und nationalen Rechtsvorschrif-
ten. Die deutsche Rechtsordnung 
unterscheidet zwischen der Anerken-
nung der Asylberechtigung (Art. 16 a 
Grundgesetz), der Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft und der Ge-
währung subsidiären Schutzes.

Subsidiärer Schutz
Auf subsidiären Schutz kann ein 

Drittstaatsangehöriger oder Staaten-
loser Anspruch haben, dem weder ein 
Flüchtlingsstatus noch ein Asylrecht 
gewährt werden kann. Dies kann der 
Fall sein, wenn ihm in seinem Her-
kunftsland ernster Schaden durch  
Todesstrafe, Folter oder Gewalt im 
Rahmen eines bewaffneten Konflikts 
droht.

Aufenthaltsgestattung
Asylbewerber erhalten in der Regel 

für die Dauer des Verfahrens keine 
Duldung, sondern eine Aufenthalts-
gestattung, die jeweils um sechs Mo-
nate verlängert wird. Flüchtlinge, die 
keinen Asylantrag stellen oder deren 
Asylantrag abgelehnt wurde, können 
eine Duldung erhalten, deren Gül-
tigkeitsdauer das zuständige Regie-
rungspräsidium in Karlsruhe festlegt. 
Die Duldung wird je nach Sachlage 

für einen Zeitraum zwischen einem 
und sechs Monaten ausgestellt.

Arbeit
Asylsuchende und Geduldete kön-

nen frühestens nach drei Monaten 
ihres Aufenthalts die Zustimmung 
zur Ausübung einer Arbeit erhalten. 
Sie brauchen neben einem konkreten 
Arbeitsangebot auch die Zustimmung 
der Ausländerbehörde, die wiederum 
eine Genehmigung der Arbeitsagen-
tur einholt.

Leistungen
Flüchtlinge und Asylbewerber er-

halten Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz. Aktuell erhält 
beispielsweise eine alleinstehende 
erwachsene Person in einer Notun-
terkunft 135 Euro Taschengeld. In 
der regulären Unterbringen kommen 

hier noch einmal 219 Euro unter an-
derem für Nahrungsmittel und Nut-
zung des ÖPNV hinzu, insgesamt 
also 354 Euro pro Monat – weniger 
als die Hartz-IV-Leistung (404 Euro). 
Ehepartner erhalten jeweils 318 Euro, 
Kinder je nach Alter 214 bis 284 Euro. 
Eine Familie mit zwei Kindern im Al-
ter von 5 und 10 Jahren kommt so ins-
gesamt auf 1120 Euro für Ernährung, 
Kleidung, Gesundheits- und Körper-
pflege und Haushaltsgüter. Zusätzlich 
werden, wie bei Hartz IV, die Kosten 
der Unterkunft übernommen.

Staatsbürgerschaft
Wie alle sonstigen Ausländer kön-

nen auch anerkannte Flüchtlinge die 
deutsche Staatsbürgerschaft beantra-
gen und erhalten. Die Voraussetzun-
gen dafür regelt das Staatsangehörig-
keitsgesetz.

Wohnsitz
Sowohl in der Aufenthaltsgestat-

tung eines Asylbewerbers als auch bei 
einer Duldung ist grundsätzlich ein 
Wohnsitz in der zuständigen Kommu-
ne festgelegt. Ein vorübergehendes 
Verlassen dieses Aufenthaltsbereichs 
ist innerhalb von Baden-Württemberg 
nach dreimonatigem Aufenthalt ohne 
besondere Erlaubnis möglich; bei ge-
duldeten Personen sind weitergehen-
de räumliche Beschränkungen recht-
lich möglich.

Spracherwerb 
ist das A und O

In dieser Frage sind sich alle Fach-
leute einig: Spracherwerb ist der 

zentrale Schlüssel zur Integration. 
Für Kinder ist die Sprache wichtig, 
um schnell Anschluss zu finden, für 
Erwachsene sind Deutschkenntnisse 
die grundlegende Voraussetzung für 
einen beruflichen Einstieg. 

Flüchtlinge im Asylverfahren waren 
jedoch bis Ende letzten Jahres weitge-
hend von Sprachkursen ausgeschlos-
sen. Diese starre Regel gibt es mittler-
weile nicht mehr. Allerdings sind die 
Angebote abhängig vom Herkunfts-
land und dem jeweiligen Aufenthalts-
status. Es gibt unterschiedliche Kurse 
von der EU, vom Bund, vom Land und 
von der Stadt. Vielfach werden offizi-
elle Angebote durch Übungsangebote  
von Ehrenamtlichen ergänzt. 

Die Angebote des Bundes fokussie-
ren sich auf Personen aus Herkunfts-
ländern mit hoher Bleibewahrschein-
lichkeit wie Syrien, Irak, Iran und 
Eritrea. Bei den Sprachkursen, die die 
Stadt mit Unterstützung des Landes 
anbietet, wurde besonders darauf ge-
achtet, dass Frauen die Angebote nut-
zen können, mit dem Ergebnis, dass 
ihr Anteil mit 48 Prozent deutlich 
über dem Schnitt liegt.

n   Ehrenamtliche Hilfe in  
Flüchtlingsunterkünften

Stadt Freiburg, Amt für Migration und 
Integration (AMI) 
•  fluechtlinge@stadt.freiburg.de
•  Antje Reinhard, Tel. 0761 / 201-3065  

antje.reinhard@stadt.freiburg.de
•  Thomas Tritschler, Tel. 0761 / 201-3066 

thomas.tritschler@stadt.freiburg.de
• Susanne Eckert, Tel. 0761 / 201-6339
• Agnes Acimovic, Tel. 0761 / 201-6346

Caritasverband Freiburg-Stadt e. V. 
•  Susanne Kern 

Tel. 0761 / 3 19 16 705 
susanne.kern@caritas-freiburg.de

DRK 
•  Servicestelle Ehrenamt  

Michael Schrödel, Tel. 0761 / 8850864 
michael.schroedel@drk-freiburg.de

Stadtmission Freiburg 
•  fluechtlingshilfe@stadtmission-freiburg.de

Diakonieverein beim Diakonischen 
Werk Freiburg e.V. 
•  Angela Böhnisch, Tel. 0761 / 7677136 

asylforum@diakonie-freiburg.de

n   Allgemeine Informationen  
zu Migration und Integration

•  Stadt Freiburg  
www.freiburg.de/migration

•  Bundesregierung 
www.bamf.de

n   Wegweiser für Migranten  
in neun Sprachen 

Mit dem Wegweiser für Migrantinnen 
und Migranten bietet die Stadt seit vielen 
Jahren Informationen und Unterstützung 
im Alltag. Mittlerweile ist er nicht nur in 
Druckversion, sondern auch im Internet in 
neun Fremdsprachen verfügbar. Er wurde 
in den vergangenen Wochen mit Informa-
tionen für Flüchtlinge erweitert, die bald 
ebenfalls mehrsprachig zur Verfügung 
stehen. 
Der Wegweiser informiert über die 
Themen Wohnen, Arbeit, Sprache, Aus-
bildung, Ehe und Partnerschaft, Kinder, 
Senioren, Frauen, Gesundheit und Kultur. 
Im Kapitel „Erste Schritte“ finden sich 
zudem die zentralen Beratungsstellen und 
rechtliche Hinweise. Insgesamt enthält 
die Broschüre über 150 Adressen mit 
Ansprechpartnern, Öffnungszeiten und 
Angeboten.
Infos: www.freiburg.de/migration

INFOS

BEGRIFFE KURZ ERKLÄRT

Omar Masoud, Arabischlehrer aus Damaskus, hat seit Ende April eine 
Arbeitsgelegenheit in der Stadtbibliothek über 20 Stunden wöchent-
lich. Er beschafft Bücher für die dezentralen Büchereien in den Flücht-
lingsunterkünften.  (Foto: A. J. Schmidt)
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Schulpflicht auch für 
Flüchtlingskinder

In Deutschland besteht eine allge-
meine Schulpflicht, das heißt dass 

alle zwischen 6 und 18 Jahren eine 
Schule besuchen müssen. Das gilt 
auch für Flüchtlingskinder, allerdings 
erst sechs Monate nach der Einreise. 

Kinder oder Jugendliche, die zu ge-
ringe Deutschkenntnisse für den regu-
lären Unterricht haben, können eine 
Vorbereitungsklasse besuchen. Diese 
Möglichkeit besteht auch für junge 
Erwachsene bis 25 Jahre. Zuständig 
hierfür ist die Internationale Schule 
am Römerhof im Stadtteil Waldsee.

Aktuell richten die Freiburger 
Schulen vermehrt Vorbereitungsklas-
sen ein, in denen die Geflüchteten 
über ein Schuljahr hinweg unterrich-
tet werden. Dies erleichtert ihnen den 
Einstieg in das reguläre Schulsystem 
und in Ausbildung und Beruf. 

Im Lauf dieses Schuljahres wurden 
insgesamt 48 Vorbereitungsklassen im 
allgemeinbildenden Bereich sowie elf 
VAB-O-Klassen (Vorqualifizierung 
Arbeit und Beruf für Jugendliche ohne 
Deutschkenntnisse) in den Berufs-
schulen eingerichtet. Ende des Jahres 
sollen es insgesamt 74 Klassen sein.
Infos unter www.freiburg.de/migration 
unter der Rubrik „Schule“

Angekommen! Erst in der eigenen Wohnung kann Integration umfas-
send gelingen. (Foto: A. J. Schmidt)
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